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Ausgangslage – Überprüfung der W1 im Rahmen der Ortsplanungsrevision

Ausgangslage
Die Wohnzonen W1 mit einer Ausnützungsziffer von 0.25 und einer einge-
schossigen Bauweise entsprechen nicht mehr den übergeordneten Anfor-
derungen der eidgenössischen Raumplanung. Diese besagt, dass mit dem 
Boden haushälterisch umgegangen und nach Innen verdichtet werden soll. 
Aufgrund dessen wurde für sämtliche W1 Gebiete der Stadt Zug eine Über-
prüfung nach den folgenden Kriterien vorgenommen: Städtebaulicher Kontext 
(Grundlage Handbuch Baukultur in den Quartieren), Erhaltungsziel ISOS, 
Beitrag zur Innenentwicklung (gering – mittel – gross) sowie raumplanerische 
und baurechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere die Parzellenstruktur, 
Gewässerraum, Waldabstand, Denkmalobjekte. Dabei hat sich gezeigt, dass 
bei einigen Gebieten der Verbleib in einer W1-Zone richtig ist – insbesondere 
bei sensiblen Gebieten am Siedlungsrand oder am flachen Seeufer – oder 
spezielle Bauvorschriften angebracht sind. In anderen Fällen ist eine Aufzo-
nung gerechtfertigt.
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 Ausgangslage – Nutzungsmasse der neuen BO

 
 
c. Grundmasse der Bauzonen 

 
§ 25 Masse für die Einzelbauweise  

Bezeichnung A
bk

ür
zu

ng
 

V
ol

lg
es

ch
os

sz
ah

l  
(V

 P
B

G
) 

D
ac

h-
 u

nd
 A

tti
ka

ge
sc

ho
ss

e 
si

nd
 b

ei
 m

ax
i-

m
al

er
 A

nz
ah

l V
ol

lg
es

ch
os

se
 n

ic
ht

 z
ul

äs
-

si
g 

1  

M
in

. W
oh

na
nt

ei
l 

N
ic

ht
 s

tö
re

nd
e 

B
et

rie
be

 z
ul

äs
si

g 

M
äs

si
g 

st
ör

en
de

 B
et

rie
be

 z
ul

äs
si

g 

S
ta

rk
 s

tö
re

nd
e 

B
et

rie
be

 z
ul

äs
si

g 

Lä
rm

em
pf

in
dl

ic
hk

ei
ts

st
uf

e 

A
us

nü
tz

un
gs

zi
ffe

r 
(V

 P
B

G
) 

B
au

m
as

se
nz

iff
er

 
(V

 P
B

G
) 

G
rü

nf
lä

ch
en

zi
ffe

r 

M
ax

. G
eb

äu
de

lä
ng

e 
in

 m
 (

V
P

B
G

) 

G
es

am
th

öh
e 

in
 m

 
(V

 P
B

G
) 

G
re

nz
ab

st
an

d 
in

 m
 

(V
 P

B
G

) 
kl

ei
n 

(m
in

.)
 

G
re

nz
ab

st
an

d 
in

 m
 

(V
 P

B
G

) 
gr

os
s 

(m
in

.)
 

                

Wohnzone W1 W1 1  80% x - - II 0.25  40% 20  5 8 

Wohnzone 2A W2A 2  80% x - - II 0.40  40% 30  5 8 

Wohnzone 2B W2B 2  80% x - - II 0.50  40% 30  5 8 

Wohnzone 2C W2C 2 x 80% x - - II 0.40  40% 30  5 8 

Wohnzone 3 W3 3  90% x - - II 0.65  40% 40  6 10 

Wohnzone 4 W4 4  90% x - - II 0.75  40% 60  6 10 
Seite 15 / 35 
 

Stand: Grosser Gemeinderat 1. Lesung – 09.01.2025 

schwarz: alte BO Zug; grün: Muster BO; rot: neue Bestimmungen 

Wohn- und Arbeitszone 2 WA2 2  60% x x - III 0.60  30% 40  5 8 

Wohn- und Arbeitszone 3 WA3 3  60% x x - III 0.80  30% frei  6 6 

Wohn- und Arbeitszone 4 WA4 4  50% x x - III 1.00  30% frei  6 6 

Wohn- und Arbeitszone 5 WA5 5  50% x x - III 1.50  30% frei  6 6 

Wohn- und Arbeitszone A WAA 3 x  Mind. 
50% 

- III  4.5 15% frei  5 5 

Wohn- und Arbeitszone B WAB 6 x  Mind. 
80% 

- III  5.5 15% frei  5 5 

Kernzone A KA Alt-
stadt
R 

 60% x x - III gemäss Altstadtreglement (AltstadtR; SRS 7.1-1.3) 

Kernzone B KB 4  60% x x - III 1.10  20% frei  6 6 

Kernzone C KC 5  50% x x - III 2.10  20% frei  6 6 

Kernzone D KD 3  60% x x - III 0.70  20% 30  4 4 

1 Anstelle eines Vollgeschosses ist das Erstellen eines Dach- oder Attikageschosses zulässig. 
 

Tabelle 1: Nutzungsmasse der neuen BO

schwarz: alte BO Zug; grün: Muster BO; rot: neue Bestimmungen
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Tabelle 2: Vergleich der Gebäudefussabdrücke in den Wohnzonen
Die Tabelle 2 zeigt schematisch die Gebäudegrundfläche bzw. den Fussab-
druck (FA) der Gebäude in der entsprechenden Zone. Die Grösse des Fuss-
abdrucks ist für die vorliegende Studie relevant, weil die Entwicklung einer 
Parzelle oder eines Gebiets nicht nur von der Qualität der Bebauung, sondern 
ebenso des Freiraums abhängt und deren Wechselwirkung relevant ist. Auf-
fallend ist, dass die W2A bezüglich Fussabdruck in etwa der heutigen W1 
entspricht, bzw. leicht darunter liegt. Die Fussabdrücke in den W2B und W2C 
sind dagegen erkennbar grösser, was sich auch in den städtebaulichen Stu-
dien gezeigt hat.

Annahmen: Auf der Grundlage der neuen BO wurde davon ausgegangen, 
dass die Parzellen maximal ausgenützt und die maximale Geschosszahl (inkl. 
Attikageschoss) errichtet wird. Das Attikageschoss wurde im Vergleich zum 
Vollgeschoss pauschal mit 55% bemessen (60% maximale Fläche nach (§25 
Abs.2 V PBG) abzüglich der Aussenwände). Die Aussenwände (AW) wurden 
mit 40 cm bemessen. Der gesetzliche erlaubte Zuschlag zur aGF (§35j V 
PBG) für Wintergärten (WiGA) von 15% wurde mitberücksichtigt und um 10% 
für die Balkone ergänzt. Die gezeigte Tabelle beruht auf der Basis einer Par-
zellengrösse von 500 m². Die Werte wurden jedoch auch für Parzellengrössen 
von 250, 500, 1000, 2000 m² berechnet und verglichen und zeigen von der 
grössten zur kleinsten Parzelle nur minimale Abweichungen von max. 0.4%.

Ausgangslage – Gebäudefussabdruck in den Wohnzonen

Zone Geschosse % des Fussab-
druckes zur  
Parzellenfläche

Fussabdruck- 
Differenz 
zur W2A

W1 1.55 25% +1%
W2a 2.55 24%   0%
W2b 2.55 30% +5%
W2c 2 30% +6%
W3 3.55 28% +4%
W4 4.55 25% +1%
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Methodik 

Methodik
Die Methodik zur Festlegung einer Empfehlung für die geeignete Zonierung 
der bisherigen W1-Zonen ist in drei Stufen aufgebaut:

1. Einteilung der Analyse Gebiete
In einer ersten Phase wurden alle Parzellen mit der Zonenzuteilung W1 von 
Zug besichtigt und in räumlich zusammenhängende Analysegebiete zusam-
mengefasst. Damit wird eine kontextuelle Betrachtungsweise ermöglicht. 

2. Annahmen zur Arbeitsweise und allgemeine Erläuterungen
Raumplanerische, baurechtliche und räumliche Rahmenbedingungen:
Die Berechnung der Grundstückfläche (GSF) und der Grünflächenziffer (GZ), 
sowie die Abschätzung der anrechenbaren Geschossfläche (aGF) erfolgte 
aufgrund der Fussabdrücke auf Grundlage der AV-Daten, der Bauordnung der 
Stadt Zug (BO), des Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie der Verordnung 
zum Planungs- und Baugesetz (V PBG). Die Prüfung der Geschossigkeit und 
damit die Herleitung, ob es sich um Vollgeschosse sowie anrechenbare Ge-
schosse handelt, erfolgt mit der 3D Darstellung von google maps, sowie städ-
tischen 3D-Daten. Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei 
der Überprüfung der Zonenkonformität um Schätzungen aufgrund der oben 
erwähnten Grundlagen handelt. Es wurden keine Baubewilligungs- oder Aus-
führungsdaten ausgewertet.
-	 Parzellenstruktur (Grösse): Parzellen ab einer Grösse von 2000 m² 
erlauben einen einfachen Bebauungsplan, kurz eBBP (neues Planungsinstru-
ment anstelle der Arealbebauung). 
-	 Topografie: Die Topografie unterscheidet sich in den einzelnen Ge-
bieten deutlich und reicht von nahezu ebenen Parzellen entlang des Sees zu 
besonders steilen Hanglagen entlang des Zugerbergs. Weshalb keine allge-
meinen Aussagen zum Umgang mit der Topografie getroffen werden können. 
-	 Gewässerraum: Der Gewässerraum (GWR) schützt aus räumlicher 
Sicht besonders den Grüngürtel und damit die Seeansicht , sowie die räumlich 
prägenden Freiräume entlang der Fliessgewässer (z.B. der Bachtobel), wel-
che von sehr hohem Stellenwert für das Ortsbild der Stadt Zug sind. Gleich-
zeitig wird mit der Festlegung des GWR das Baufeld eingeschränkt und in 
der Folge die Ausnützung aus dem Gewässerraum auf die übrige Parzellen-
fläche verschoben. (GWR Stand 08.01.2025, auf Grundlage der Kantonalen 
AV-Daten vom Oktober 2024)
-	 Waldabstand: Der Waldabstand führte, mit wenigen Ausnahmen, in 
keinem der untersuchten Gebiete zu massgeblichen Einschränkungen in der 
Bebaubarkeit der Parzellen.
-	 Grenzabstände: Da die Parzellen innerhalb der W1-Zone mehrheit-
lich grösser als 700 m² sind, wird die Bebaubarkeit durch die Grenzabstände 
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Methodik 

mit wenigen Ausnahmen nicht in relevanten Massen eingeschränkt.
-	 Baulinien: Die Baulinien führten bei keinem der untersuchten Gebiete 
zu Einschränkungen in der Ausnützung der Parzelle.
-	 Geschossigkeit: In praktisch keinem der untersuchten Gebiete (Aus-
nahme Nr. 49) fand sich eine homogene eingeschossige Bebauung, oder 
eine, die die W1-Bebbauung durchgehend abbilden würde. Besonders die 
historischen Gebäude, sowie die im Inventar der Denkmalpflegen aufge-
nommenen Objekte sind meist mind. zweigeschossig mit einem zusätzlichen 
Dachgeschoss ausgebildet.
-	 Grünflächenziffer Bestand: Die vornehmlich als Grundzone bei Villen- 
und Einfamilienhausquartieren festgelegte W1 weist in der offenen Bauweise 
eine hohe Grünflächenziffer auf, zwischen 60-80%. Erst jüngerer Erweiterun-
gen, sowie die steigende Ausnützungsziffer und damit der erhöhte Nutzungs-
druck auf den Aussenraum (Swimmingpool, Besucherparkplätze, Sitzplätze) 
führten zu kleineren Grünflächenziffern. Die Grünflächenziffer hatte bei kei-
nem der Gebiete, für die eine vertiefte Betrachtung mit einer städtebaulichen 
Studie vorgenommen wurde, Einfluss auf die Bebaubarkeit der Parzellen.
-	 Ausnützungsreserven (Nach rechtskräftiger BO 2009, Stand 
03.11.2023): Die Ausnützungsreserven wurden auf der Grundlage der GIS-
Daten, anhand der Gebäudevolumen sowie des Fussabdruckes und der Ge-
schosszahl ermittelt.
-	 ISOS: Eintrag im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS), Stadt Zug, erstellt im Jahr 2000. Für die vorliegende Studie 
sind folgende Ortsbilder relevant: Gebiete (G) und Baugruppe (B), mit den 
Erhaltungs- bzw. Schutzzielen A / B /C sowie Umgebungszonen (U-Zo) und 
Umgebungsrichtungen (U-Ri) mit den Schutzzielen a / b 
-	 Ortsbildschutz: Die bisherige Ortsbildschutzzone (neu: Strukturerhal-
tungszone) überlagert einzig die Analysegebiete in Oberwil (Nummern 62 und 
59).
-	 Denkmalinventar: Das Denkmalinventar des Kantons Zug umfasst 
geschützte und schützenswerte Denkmäler. Diese sind auch in den Plänen 
dargestellt. 

Hinweise zu den Plänen der untersuchten Analysegebiete (Im Kapitel Über-
prüfung der W1-Gebiete)
-	 Parzellennummern: Die Parzellennummern (auch Grundstücksnum-
mern, abgekürzt GS) sind auf den Plänen nicht abgebildet und sind auf Zug-
map abrufbar: «https://zugmap.ch/»
-	 Bäume Lidar: Die in den Plänen gezeigten Bäume wurden anhand 
der Lidar-Daten für das gesamte Gemeindegebiet der Stadt Zug automatisiert 
ausgewertet 
-	 Planlegende: In den Plänen sind der Denkmalinventar, die Abstands-
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Methodik

linien (wie Baulinien, Baufluchten, Zwangsbaulinien, Gewässerbaulinien, 
Waldabstände und Siedlungsbegrenzungslinien), sowie die Bäume aus den 
Lidar-Daten abgebildet.

Beitrag zur Innenentwicklung: 
-	 Der Beitrag zur Innenentwicklung liefert eine qualitative Einschät-
zung, die sich aus den raumplanerischen, baurechtlichen und räumlichen 
Rahmenbedingungen ergeben. Dafür wurden besonders die Ausnützungsre-
serven innerhalb der W1, sowie die Grösse des Analysegebietes mit den Ent-
wicklungsbremsen (wie beispielsweise eine steile topografische Hanglage in 
Zusammenhang mit kleinteiligen Eigentumsstrukturen, einschränkende Bau-, 
Gewässerraum- oder Waldabstandslinien) verglichen. Dies führte zur Eintei-
lung in drei Stufen: gering – mittel – gross. 

Räumliche Qualitäten:
Die Gebiete wurden nach der oben beschriebenen Methodik eingeteilt und 
besichtigt. Die Beobachtungen vor Ort wurden mit bestehenden Arbeiten (z.B. 
der ISOS-Studie 2000-2020, sowie den Beschrieben zum ortsbaulichen Cha-
rakter (im Handbuch der Stadt Zug Baukultur in den Quartieren) abgeglichen 
und kritisch geprüft. Mit der Besichtigung und in der nachfolgenden Analyse 
wurden die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten der Bestands-
bauten, die Lage und der Kontext, die Freiraumqualitäten, die Silhouetten-
bildung, sowie die ortsbaulich wichtigen  An- und Aussichten (z.B. Seeufer-
ansicht) berücksichtigt. 
-	 ISOS Ortsbilder in der Stadt Zug 2000-2020: Die umfassende und 
gesamtstädtische Untersuchung, die eine ortsbauliche Interessensabwägung 
beinhaltet, bildet eine Grundlage für diese Arbeit. Die ortsspezifischen räumli-
chen Auswirkungen, die eine Veränderung der Zonierung auf den betroffenen 
ISOS-Ortsbildteil hat, wurden vertieft untersucht sowie mit den Erkenntnissen 
und Resultaten der ISOS-Studie 2000-2020 abgeglichen. Wobei zu bemerken 
ist, dass die Perimeter der hier untersuchten Gebietseinheiten grösstenteils 
nicht identisch sind mit denjenigen der ISOS-Ortsbildteile. Oft handelt es sich 
um Teilflächen innerhalb eines grösseren ISOS-Ortsbildteils.

10



Methodik

3. Empfehlungen in drei Kategorien:
-	 Erhalt: Der Erhalt der W1-Zone wird empfohlen, wenn ein geringer 
Beitrag zur Innentwicklung besteht und durch die bauliche Entwicklung eine 
wesentliche Beeinträchtigung des Ortsbildes erwartet wird.
-	 Entwickeln und Sichern: Ein Gebiet wird dann gleichzeitig zum Ent-
wickeln und Sichern empfohlen, wenn ein mittlerer bis grosser Beitrag zur Inn-
entwicklung besteht und es gleichzeitig räumliche und ortsbauliche Elemente 
zu sichern gilt. Um diese räumlichen Qualitäten zu eruieren, wurden für alle 
drei betroffenen Gebiete, die dieser Kategorie angehören eine städtebauliche 
Untersuchung entwickelt. Die raumplanerische Umsetzung erfolgt über eine 
Bauzone mit speziellen Vorschriften (BsV), die es ermöglicht, spezifische Be-
stimmungen für den jeweiligen Ort zu definieren.
-	 Weiterentwickeln: Ungeachtet dessen, ob in einem Gebiet ein Beitrag 
zur Innenentwicklung besteht, wird eine Zone zur Weiterentwicklung emp-
fohlen, wenn eine Beeinträchtigung des Ortsbildes nicht wesentlich ist, oder 
ausgeschlossen wird und im Sinne der Gleichbehandlung, den umgebenden 
Parzellen entspricht. Der Grundsatz, dass die W1 als keine zukunftstaugliche 
Siedlungsstruktur im Sinne der Innenentwicklung angesehen wird, bildet hier-
für den Anlass.

Bei der Festlegung einer Grundnutzung ist ausserdem zu beachten, dass ab 
2000 m² Grundstücksfläche bzw. Arealfläche das Instrument eines einfachen 
Bebauungsplans zur Anwendung kommen kann. Die Erarbeitung dieses Inst-
rumentes erfordert ein qualitätssicherndes Verfahren, welches aufzeigt, dass 
eine Abweichung von der Regelbauweise gerechtfertigt ist.

11



Überprüfung der W1-Gebiete – Übersichtskarte über die W1-Zonen

6’518.81 m2
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Überprüfung der W1-Gebiete 

Überprüfung der W1-Gebiete

Erhalten
Änderungsnummer 33: Lüssirain / Sterenweg
Änderungsnummer 45: Rötelberg / Blasenbergstrasse
Änderungsnummer 59: Oberwil Tellenörtli
Änderungsnummer 62: Oberwil Mülibach
Änderungsnummer 76: Badeplatz Roostmatt

Entwickeln und Sichern
Änderungsnummer 9: Chamer Fussweg
Änderungsnummer 46: Waldhof
Änderungsnummer 54: Fridbachdelta

Weiterentwickeln
Änderungsnummer 12: Strandbad
Änderungsnummer 13: Schilfmattweg
Änderungsnummer 49: Brüschrain
Änderungsnummer 50: Hasenbühl
Änderungsnummer 56: Gimenen
Änderungsnummer 57: Schönegg 
Änderungsnummer 65: Räbmatt Trubikerbach
Änderungsnummer 66: Räbmatt Artherstrasse
Änderungsnummer 67: Räbmatt Steinibach

Für die Kantonale Vorprüfung wurden alle W1-Gebiete im Planungsbericht 
mit einer Änderungsnummer versehen. Diese Nummern wurden beibehalten 
(wo weiterhin relevant auch im Planungsbericht für die 1. Lesung GGR) und 
dienen zur Verortung innerhalb der Übersichtskarte (S. 12).
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Zone neu Erhalt der W1
Grundstücks Nrn. 4905/ 4906/ 4907/ 4268
Stadtquartier Rosenberg

Topografie Steil abfallende Hanglage 
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht vorhanden
Geschossigkeit Terrassenhäuser mit drei Vollgeschossen
Ausnützungsreserven Keine: Die Parzellen scheinen mit der Arealbebauung innerhalb der W1 zonenkon-

form.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt über alle Parzellen bei rund 0.5
Parzellengrössen Drei Parzellen plus Erschliessung, gesamthaft 4653 m². Als Arealbebauung errichtet.

ISOS Umgebungsrichtung IV, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet 

Änderung Nr. 33	 Lüssirain / Sterenweg 14



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet am 
Sterenweg wird als gering eingestuft, da die Fläche klein ist und 
die Parzellen bereits heute mit einer Arealbebauung maximal 
ausgenutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet innerhalb des Quartiers Rosenberg umfasst 
eine junge Arealüberbauung, bestehend aus drei Terrassen-
häusern. Das Gebiet gehört gemäss ISOS zur U-Ri IV und liegt 
am nordwestlichen Rand dieses grossen Ortsbildteils, das den 
obersten, grösstenteils unverbaut gebliebenen Hangstreifen be-
setzt. Der Siedlungsrand gemäss ISOS wurde durch die in den 
Landschaftsraum hineinragende Arealbebauung überschritten, 
jedoch baulich massvoll umgesetzt. Höhere Gebäude würden an 
dieser Lage mit der steil abfallenden Topografie und den angren-
zenden Landschaftsraum konkurrenzieren.

Empfehlung
Es soll hier von einer Aufzonung abgesehen werden. Dem Über-
gang zum wertvollen Landschaftsraum ist hohe Aufmerksamkeit 
zu schenken. Es gibt an diesem Standort keine überwiegenden 
Interessen, welchen dem Schutz durch das ISOS entgegenhal-
ten werden können. Nicht zuletzt der geringe Beitrag zur Innen-
entwicklung auf diesen drei Parzellen, die bereits mit einer Areal-
bebauung bebaut sind, rechtfertigt den Erhalt der W1.

Erhalt: W1

Erhalten

70 71

Beim Analysegebiet 4 handelt es sich um 
eine junge Arealüberbauung, bestehend aus 
drei homogenen 3-Familien Terrassenhäu-
sern, im Quartier Rosenberg. Das Areal for-
miert den äussersten Siedlungsabschluss 
Zugs Nahe an der Grenze zu Baar. Durch die 
Lage am Hang und die Typologie der Häu-
ser, profitieren alle Stockwerkeigentümer 
von einer sehr guten Besonnung, sowie Aus- 
und Fernsicht. Eine ortsbaulich quantitative 
Weiterentwicklung ist hier am unmittelba-
ren Stadtrand nicht prioritär. 
Bemerkenswert ist der heutige klare, in der 
Landschaft als markante Abgrenzung spür-
bare Siedlungsrand, welcher durch die W1 
Bauvorschriften gewährleistet wird. Höhere 
Gebäude würden sich an dieser Lage mit der 
abfallenden Topografie und dem angrenzen-
den Landschaftsraum konkurrenzieren. Das 
Zulassen und Fördern einer verdichteten 
Bauweise wäre zudem nur schon durch das 
junge Alter der Bebauung (gebaut im Jahr 
2015) unverhältnismässig. Ausserdem wo-
möglich durch die eher komplexe Eigentü-
merstruktur (über 10 Stockwerkeigentümer) 
nicht in absehbarer Zeit umsetzbar. 

Die Geschossigkeit und die Dimensionie-
rung der Gebäude entsprechen den Vor-
schriften einer W1 Zone am Hang. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass auch die 
Ausnützung den gegenwärtigen Zonenvor-
schriften entspricht. Die Überbauung weist 
keine prägenden Charktereigenschaften auf, 
die es zu sichern oder legitimieren gäbe. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 4
Beim Analysegebiet 5 handelt es sich um 
eine im Bau befindende Villen-Arealüber-
bauung am Rötelberg. Die W1 Bauvorschrif-
ten gewährleisten eine gute Eingliederung 
in die topografischen Begebenheiten. Hö-
here Gebäude würden sich an dieser Lage 
mit der Topografie/ der Kuppel im Norden 
konkurrenzieren, weswegen eine Weiterent-
wicklung nicht empfohlen wird. Noch stehen 
die Villen in keinem Zusammenhang mit 
dem übrigen Quartier – die bevorstehende 
Bebauung der südlich liegenden Parzellen 
wird dies jedoch ändern und zusammen 
mit dem Analysegebiet 5 den Siedlungs-
abschluss hin zum Zugerberg bilden. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
ist hier direkt angrenzend an die offene 
Landwirtschaftsfläche St. Verena unange-
bracht und qualitativ nicht verträglich. Das 
Areal befindet sich zudem erst noch im Bau, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung zusätzlich un-
verhältnismässig.

Das Areal wird zurzeit zonenkonform mit ei-
nem Arealbonus bebaut. Entsprechend gilt 
es zu diesem Zeitpunkt keine prägenden 
Charaktereigenschaften des Bestandes zu 
legitimieren.

GEBIET 5

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

70 71

Beim Analysegebiet 4 handelt es sich um 
eine junge Arealüberbauung, bestehend aus 
drei homogenen 3-Familien Terrassenhäu-
sern, im Quartier Rosenberg. Das Areal for-
miert den äussersten Siedlungsabschluss 
Zugs Nahe an der Grenze zu Baar. Durch die 
Lage am Hang und die Typologie der Häu-
ser, profitieren alle Stockwerkeigentümer 
von einer sehr guten Besonnung, sowie Aus- 
und Fernsicht. Eine ortsbaulich quantitative 
Weiterentwicklung ist hier am unmittelba-
ren Stadtrand nicht prioritär. 
Bemerkenswert ist der heutige klare, in der 
Landschaft als markante Abgrenzung spür-
bare Siedlungsrand, welcher durch die W1 
Bauvorschriften gewährleistet wird. Höhere 
Gebäude würden sich an dieser Lage mit der 
abfallenden Topografie und dem angrenzen-
den Landschaftsraum konkurrenzieren. Das 
Zulassen und Fördern einer verdichteten 
Bauweise wäre zudem nur schon durch das 
junge Alter der Bebauung (gebaut im Jahr 
2015) unverhältnismässig. Ausserdem wo-
möglich durch die eher komplexe Eigentü-
merstruktur (über 10 Stockwerkeigentümer) 
nicht in absehbarer Zeit umsetzbar. 

Die Geschossigkeit und die Dimensionie-
rung der Gebäude entsprechen den Vor-
schriften einer W1 Zone am Hang. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass auch die 
Ausnützung den gegenwärtigen Zonenvor-
schriften entspricht. Die Überbauung weist 
keine prägenden Charktereigenschaften auf, 
die es zu sichern oder legitimieren gäbe. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 4
Beim Analysegebiet 5 handelt es sich um 
eine im Bau befindende Villen-Arealüber-
bauung am Rötelberg. Die W1 Bauvorschrif-
ten gewährleisten eine gute Eingliederung 
in die topografischen Begebenheiten. Hö-
here Gebäude würden sich an dieser Lage 
mit der Topografie/ der Kuppel im Norden 
konkurrenzieren, weswegen eine Weiterent-
wicklung nicht empfohlen wird. Noch stehen 
die Villen in keinem Zusammenhang mit 
dem übrigen Quartier – die bevorstehende 
Bebauung der südlich liegenden Parzellen 
wird dies jedoch ändern und zusammen 
mit dem Analysegebiet 5 den Siedlungs-
abschluss hin zum Zugerberg bilden. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
ist hier direkt angrenzend an die offene 
Landwirtschaftsfläche St. Verena unange-
bracht und qualitativ nicht verträglich. Das 
Areal befindet sich zudem erst noch im Bau, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung zusätzlich un-
verhältnismässig.

Das Areal wird zurzeit zonenkonform mit ei-
nem Arealbonus bebaut. Entsprechend gilt 
es zu diesem Zeitpunkt keine prägenden 
Charaktereigenschaften des Bestandes zu 
legitimieren.

GEBIET 5

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

15



Zone neu Erhalt der W1
Grundstücks Nrn. 3179/ 3883/ 5009
Stadtquartier Rosenberg

Topografie Hanglage mit rückseitigem Plateau St. Verena (Hinweis: Aussichtspunkt 574.9)
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Tangiert
Geschossigkeit Zwei Vollgeschosse
Ausnützungsreserven Keine: Die Parzellen scheinen mit der Arealbebauung innerhalb der W1 zonenkon-

form.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt über alle Parzellen bei rund 0.6
Parzellengrössen Eine Parzelle 2735 m², zwei kleinere Parzellen mit 984 m² bzw. 1059 m², gesamthaft 

4778 m². Als Arealbebauung realisiert.

ISOS Umgebungsrichtung IV, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet 

Änderung Nr. 45	 Rötelberg / Blasenbergstrasse 16



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet der 
Blasenbergstrasse als gering eingestuft, da die Fläche des Ana-
lysegebiets klein ist und die Parzellen bereits heute mit einer 
Arealbebauung maximal ausgenutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Die bestehende Arealbebauung auf der Grundlage der W1, liegt 
an einer schräg abfallenden Hanglage nahe dem Plateau mit der 
St. Verena-Kapelle, die im ISOS als Einzelelement gewürdigt 
wird. Die Grundstücke greifen empfindlich in die offene Hang-
landschaft ein. Durch Setzung der zweigeschossigen Arealbe-
bauung (ohne Attika) bleibt der wertvolle Freiraum, der Bestand-
teil des Ortsbildteils ISOS U-Ri IV ist, rund um die Kapelle ,visuell 
unbebaut. Diese Qualität soll erhalten bleiben.

Empfehlung
Eine quantitative Weiterentwicklung ist ortsbaulich unangemes-
sen, da ein zusätzliches Geschoss die beschriebenen räumli-
chen Qualitäten empfindlich schwächen würden. Es gibt an die-
sem Standort zudem keine überwiegenden Interessen, welche 
dem Schutz durch das ISOS entgegenhalten werden können, 
nicht zuletzt der geringe Beitrag zur Innenentwicklung auf diesen 
drei Parzellen, die bereits mit einer Arealbebauung bebaut sind, 
rechtfertigt den Erhalt der W1.

Erhalt: W1

Erhalten

70 71

Beim Analysegebiet 4 handelt es sich um 
eine junge Arealüberbauung, bestehend aus 
drei homogenen 3-Familien Terrassenhäu-
sern, im Quartier Rosenberg. Das Areal for-
miert den äussersten Siedlungsabschluss 
Zugs Nahe an der Grenze zu Baar. Durch die 
Lage am Hang und die Typologie der Häu-
ser, profitieren alle Stockwerkeigentümer 
von einer sehr guten Besonnung, sowie Aus- 
und Fernsicht. Eine ortsbaulich quantitative 
Weiterentwicklung ist hier am unmittelba-
ren Stadtrand nicht prioritär. 
Bemerkenswert ist der heutige klare, in der 
Landschaft als markante Abgrenzung spür-
bare Siedlungsrand, welcher durch die W1 
Bauvorschriften gewährleistet wird. Höhere 
Gebäude würden sich an dieser Lage mit der 
abfallenden Topografie und dem angrenzen-
den Landschaftsraum konkurrenzieren. Das 
Zulassen und Fördern einer verdichteten 
Bauweise wäre zudem nur schon durch das 
junge Alter der Bebauung (gebaut im Jahr 
2015) unverhältnismässig. Ausserdem wo-
möglich durch die eher komplexe Eigentü-
merstruktur (über 10 Stockwerkeigentümer) 
nicht in absehbarer Zeit umsetzbar. 

Die Geschossigkeit und die Dimensionie-
rung der Gebäude entsprechen den Vor-
schriften einer W1 Zone am Hang. Es kann 
davon ausgegangen werden, dass auch die 
Ausnützung den gegenwärtigen Zonenvor-
schriften entspricht. Die Überbauung weist 
keine prägenden Charktereigenschaften auf, 
die es zu sichern oder legitimieren gäbe. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 4
Beim Analysegebiet 5 handelt es sich um 
eine im Bau befindende Villen-Arealüber-
bauung am Rötelberg. Die W1 Bauvorschrif-
ten gewährleisten eine gute Eingliederung 
in die topografischen Begebenheiten. Hö-
here Gebäude würden sich an dieser Lage 
mit der Topografie/ der Kuppel im Norden 
konkurrenzieren, weswegen eine Weiterent-
wicklung nicht empfohlen wird. Noch stehen 
die Villen in keinem Zusammenhang mit 
dem übrigen Quartier – die bevorstehende 
Bebauung der südlich liegenden Parzellen 
wird dies jedoch ändern und zusammen 
mit dem Analysegebiet 5 den Siedlungs-
abschluss hin zum Zugerberg bilden. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
ist hier direkt angrenzend an die offene 
Landwirtschaftsfläche St. Verena unange-
bracht und qualitativ nicht verträglich. Das 
Areal befindet sich zudem erst noch im Bau, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung zusätzlich un-
verhältnismässig.

Das Areal wird zurzeit zonenkonform mit ei-
nem Arealbonus bebaut. Entsprechend gilt 
es zu diesem Zeitpunkt keine prägenden 
Charaktereigenschaften des Bestandes zu 
legitimieren.

GEBIET 5

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N
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Zone neu Erhalt der W1
Grundstücks Nrn. 1496/ 1499/ 3785
Stadtquartier Oberwil

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Die Baulinien folgen den historischen Fassadenfluchten entlang der Artherstrasse, 

und schränken die Ausnützung nicht ein.
Geschossigkeit Zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss / Attika
Ausnützungsreserven Keine: Die Parzelle GS 1499 scheint nahezu um 100 % übernutzt. Die Parzellen 

1496 mit GS 3785 scheint über 50 % übernutzt. 
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt bei allen Parzellen zwischen 0.5 und 0.7
Parzellengrössen Drei Parzellen: 538 m² 1216 m² und 86 m² gross

ISOS Nicht vermerkt
Schutzzone Ortsbild Strukturerhaltungszone Oberwil
Denkmalinventar - Mehrfamilienhaus, Artherstrasse 103 (schützenswertes Denkmal)

Änderung Nr. 59	 Oberwil Tellenörtli 18



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung im Analysegebiet Oberwil Tel-
lenörtli wird als gering eingestuft, da die Fläche des Analysege-
biets klein ist, die Parzellen bereits bebaut sind und über geringe 
Ausnützungsreserven verfügen.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet besteht aus zwei an die Artherstrasse an-
grenzenden Parzellen am Ostufer des Zugersees sowie einer 
Parzelle östlich der Artherstrasse und liegt im nördlichen Bereich 
der Ortsbildschutzzone Oberwil (Neu Strukturerhaltungszone 
Oberwil). Im Vergleich zum Dorfkern des ehemaligen Bauern- 
und Fischerdorfs war und ist dieser Bereich locker bebaut. Die 
Liegenschaften liegen auf dem Schüttkegel des Brunnenbachs, 
der sich besonders durch die öffentlich zugänglichen Freiflächen 
und einer üppig begrünten Uferzone auszeichnet. Das Delta des 
Brunnenbachs bildet den räumlichen Auftakt der Ortsbildschutz-
zone Oberwil und ist Teil der identitätsstiftenden Uferzone. 

Empfehlung
Aus räumlicher Sicht und aufgrund der Siedlungsgeschichte sind 
die drei Parzellen nicht als Teil des historischen, dichter bebau-
ten Dorfkerns und somit der Kernzone Oberwil zu lesen. Beson-
ders auf der Parzelle GS 1496 wird mit dem Erhalt der W1 die 
räumliche Höhenstaffelung zum See hin (abfallend) gewährleis-
tet und mit der überlagernden Ortsbildschutzzone (Neu Struk-
turerhaltungszone) der Erhalt der Freiraumqualitäten gebührend 
berücksichtigt. Damit wird der Gebäudebestand in zweiter Reihe 
hinter dem Seeufer gesichert. Der Beitrag an die Innenentwick-
lung ist hier vernachlässigbar. Deshalb wird aus räumlicher Sicht 
der Erhalt der W1-Zone empfohlen.

Erhalt: W1

Erhalten

54 55

Das Analysegebiet 14 besteht aus zwei an 
die Artherstrasse angrenzenden Parzellen 
am Ostufer des Zugersees und liegt in der 
Ortsbildschutzzone Oberwil. Bei der be-
stehenden Zonenzuweisung W1 handelt es 
sich um eine Insellösung. Alle umliegenden 
Parzellen in der Ortsbildschutzzone Oberwil 
liegen ausschliesslich in der öffentlichen 
Zone (OeIB). Die Zonendifferenzierung (W1/
OeIB) in mitten des Zentrums von Oberwil 
ist höchst fragwürdig und zeigt sich im Falle 
der Ausgestaltung der Gebäude in der Re-
alität nicht. Die Häuser im Kern von Ober-
wil sind in ihrer Erscheinung wesensgleich. 
Die mit der W1-Zone einhergehende private 
Nutzung der Parzelle Nr. 1496 begrenzt den 
im südlichen Teil direkt anliegenden natur-
nahen Oberwiler Badeplatz Tellenörtli und 
verhindert heute eine komplette öffentliche 
Nutzung des Brunnenbachdeltas als ein öf-
fentliches Parkgelände mit durchgehendem 
Uferzugang, weswegen das Analysegebiet 
14 nicht zur Weiterentwicklung im Rahmen 
einer Wohnnutzung empfohlen wird. Zudem 
ist die Verträglichkeit sowie die Verhältnis-
mässigkeit einer Weiterentwicklung durch 
die überlagernde Ortsbildschutzzone, die 
Gefahrenzonen 2/3, dem Gewässerabstand 
sowie der Abstandslinie zur Strasse hin be-
einträchtigt. 

Das Gebäude auf Parzelle 1499 übersteigt 
mit zwei Vollgeschossen die zulässige Ge-
schossigkeit einer W1-Zone. Zudem über-
schreitet es die zulässige Ausnützung um 
fast das Doppelte. Das Bauen nach W1-Zo-
nenvorschriften auf diesen zwei Parzellen 
würde das Ortsbild von Oberwil gefährden, 
weswegen es die Häuser in ihrer heutigen 
strassenraumprägenden Ausformulierung 
zu legitimieren und sichern gilt. 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Gebäude mit zweigeschossiger Erschei-
nung und ausgebautem Dachgeschoss, 
giebelständig zum Strassenraum, prägen 
den Strassenraum als Baugruppe im 
Kontext mit den Objekten auf den Nach-
barsparzellen.

• Die vorhandene Zonendifferenzierung 
(W1/OeIB) zeigt sich in der Realität nicht, 
weil die Häuser im Kern von Oberwil in 
ihrer Erscheinung wesensgleich sind. 

• Die Ortsbildschutzzone Oberwil wirkt be-
reits als Qualitätsgarant zum Erhalt und 
der Weiterentwicklung des Ortsbildes 
und der für diesen Ort charakteristischen 
Baustruktur. 

• Die Häuser auf den Parzellen Nr. 1496/ 
1499 sind von ortsbildprägender Bedeu-
tung.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle Nr. 1496 scheint über 50 % 
unternutzt.

• Die Parzelle Nr. 1499 scheint nahezu um 
100 % übernutzt und hält die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss nicht 
ein.

GEBIET 14

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA

OeIB

OeIB

1498

1497

1500

1517

1569

3785

1494

1496

1495

1573

1493

1572

1499

4590

4591

4593

1914

4589

3393

1571

1518

4592

4594

4595

4596

4597

Perimeter W1
Kantonsstrasse
Abstandslinien
Gewässerabstand 20 m
Gefahrenzone Überflutung
archeologische Fundstätte
Inventar der Denkmäler
Ortsbildschutzzone
Aussicht

54 55

Das Analysegebiet 14 besteht aus zwei an 
die Artherstrasse angrenzenden Parzellen 
am Ostufer des Zugersees und liegt in der 
Ortsbildschutzzone Oberwil. Bei der be-
stehenden Zonenzuweisung W1 handelt es 
sich um eine Insellösung. Alle umliegenden 
Parzellen in der Ortsbildschutzzone Oberwil 
liegen ausschliesslich in der öffentlichen 
Zone (OeIB). Die Zonendifferenzierung (W1/
OeIB) in mitten des Zentrums von Oberwil 
ist höchst fragwürdig und zeigt sich im Falle 
der Ausgestaltung der Gebäude in der Re-
alität nicht. Die Häuser im Kern von Ober-
wil sind in ihrer Erscheinung wesensgleich. 
Die mit der W1-Zone einhergehende private 
Nutzung der Parzelle Nr. 1496 begrenzt den 
im südlichen Teil direkt anliegenden natur-
nahen Oberwiler Badeplatz Tellenörtli und 
verhindert heute eine komplette öffentliche 
Nutzung des Brunnenbachdeltas als ein öf-
fentliches Parkgelände mit durchgehendem 
Uferzugang, weswegen das Analysegebiet 
14 nicht zur Weiterentwicklung im Rahmen 
einer Wohnnutzung empfohlen wird. Zudem 
ist die Verträglichkeit sowie die Verhältnis-
mässigkeit einer Weiterentwicklung durch 
die überlagernde Ortsbildschutzzone, die 
Gefahrenzonen 2/3, dem Gewässerabstand 
sowie der Abstandslinie zur Strasse hin be-
einträchtigt. 

Das Gebäude auf Parzelle 1499 übersteigt 
mit zwei Vollgeschossen die zulässige Ge-
schossigkeit einer W1-Zone. Zudem über-
schreitet es die zulässige Ausnützung um 
fast das Doppelte. Das Bauen nach W1-Zo-
nenvorschriften auf diesen zwei Parzellen 
würde das Ortsbild von Oberwil gefährden, 
weswegen es die Häuser in ihrer heutigen 
strassenraumprägenden Ausformulierung 
zu legitimieren und sichern gilt. 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Gebäude mit zweigeschossiger Erschei-
nung und ausgebautem Dachgeschoss, 
giebelständig zum Strassenraum, prägen 
den Strassenraum als Baugruppe im 
Kontext mit den Objekten auf den Nach-
barsparzellen.

• Die vorhandene Zonendifferenzierung 
(W1/OeIB) zeigt sich in der Realität nicht, 
weil die Häuser im Kern von Oberwil in 
ihrer Erscheinung wesensgleich sind. 

• Die Ortsbildschutzzone Oberwil wirkt be-
reits als Qualitätsgarant zum Erhalt und 
der Weiterentwicklung des Ortsbildes 
und der für diesen Ort charakteristischen 
Baustruktur. 

• Die Häuser auf den Parzellen Nr. 1496/ 
1499 sind von ortsbildprägender Bedeu-
tung.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle Nr. 1496 scheint über 50 % 
unternutzt.

• Die Parzelle Nr. 1499 scheint nahezu um 
100 % übernutzt und hält die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss nicht 
ein.

GEBIET 14

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA

OeIB

OeIB

1498

1497

1500

1517

1569

3785

1494

1496

1495

1573

1493

1572

1499

4590

4591

4593

1914

4589

3393

1571

1518

4592

4594

4595

4596

4597

Perimeter W1
Kantonsstrasse
Abstandslinien
Gewässerabstand 20 m
Gefahrenzone Überflutung
archeologische Fundstätte
Inventar der Denkmäler
Ortsbildschutzzone
Aussicht

54 55

Das Analysegebiet 14 besteht aus zwei an 
die Artherstrasse angrenzenden Parzellen 
am Ostufer des Zugersees und liegt in der 
Ortsbildschutzzone Oberwil. Bei der be-
stehenden Zonenzuweisung W1 handelt es 
sich um eine Insellösung. Alle umliegenden 
Parzellen in der Ortsbildschutzzone Oberwil 
liegen ausschliesslich in der öffentlichen 
Zone (OeIB). Die Zonendifferenzierung (W1/
OeIB) in mitten des Zentrums von Oberwil 
ist höchst fragwürdig und zeigt sich im Falle 
der Ausgestaltung der Gebäude in der Re-
alität nicht. Die Häuser im Kern von Ober-
wil sind in ihrer Erscheinung wesensgleich. 
Die mit der W1-Zone einhergehende private 
Nutzung der Parzelle Nr. 1496 begrenzt den 
im südlichen Teil direkt anliegenden natur-
nahen Oberwiler Badeplatz Tellenörtli und 
verhindert heute eine komplette öffentliche 
Nutzung des Brunnenbachdeltas als ein öf-
fentliches Parkgelände mit durchgehendem 
Uferzugang, weswegen das Analysegebiet 
14 nicht zur Weiterentwicklung im Rahmen 
einer Wohnnutzung empfohlen wird. Zudem 
ist die Verträglichkeit sowie die Verhältnis-
mässigkeit einer Weiterentwicklung durch 
die überlagernde Ortsbildschutzzone, die 
Gefahrenzonen 2/3, dem Gewässerabstand 
sowie der Abstandslinie zur Strasse hin be-
einträchtigt. 

Das Gebäude auf Parzelle 1499 übersteigt 
mit zwei Vollgeschossen die zulässige Ge-
schossigkeit einer W1-Zone. Zudem über-
schreitet es die zulässige Ausnützung um 
fast das Doppelte. Das Bauen nach W1-Zo-
nenvorschriften auf diesen zwei Parzellen 
würde das Ortsbild von Oberwil gefährden, 
weswegen es die Häuser in ihrer heutigen 
strassenraumprägenden Ausformulierung 
zu legitimieren und sichern gilt. 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Gebäude mit zweigeschossiger Erschei-
nung und ausgebautem Dachgeschoss, 
giebelständig zum Strassenraum, prägen 
den Strassenraum als Baugruppe im 
Kontext mit den Objekten auf den Nach-
barsparzellen.

• Die vorhandene Zonendifferenzierung 
(W1/OeIB) zeigt sich in der Realität nicht, 
weil die Häuser im Kern von Oberwil in 
ihrer Erscheinung wesensgleich sind. 

• Die Ortsbildschutzzone Oberwil wirkt be-
reits als Qualitätsgarant zum Erhalt und 
der Weiterentwicklung des Ortsbildes 
und der für diesen Ort charakteristischen 
Baustruktur. 

• Die Häuser auf den Parzellen Nr. 1496/ 
1499 sind von ortsbildprägender Bedeu-
tung.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle Nr. 1496 scheint über 50 % 
unternutzt.

• Die Parzelle Nr. 1499 scheint nahezu um 
100 % übernutzt und hält die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss nicht 
ein.
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quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
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Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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Das Analysegebiet 14 besteht aus zwei an 
die Artherstrasse angrenzenden Parzellen 
am Ostufer des Zugersees und liegt in der 
Ortsbildschutzzone Oberwil. Bei der be-
stehenden Zonenzuweisung W1 handelt es 
sich um eine Insellösung. Alle umliegenden 
Parzellen in der Ortsbildschutzzone Oberwil 
liegen ausschliesslich in der öffentlichen 
Zone (OeIB). Die Zonendifferenzierung (W1/
OeIB) in mitten des Zentrums von Oberwil 
ist höchst fragwürdig und zeigt sich im Falle 
der Ausgestaltung der Gebäude in der Re-
alität nicht. Die Häuser im Kern von Ober-
wil sind in ihrer Erscheinung wesensgleich. 
Die mit der W1-Zone einhergehende private 
Nutzung der Parzelle Nr. 1496 begrenzt den 
im südlichen Teil direkt anliegenden natur-
nahen Oberwiler Badeplatz Tellenörtli und 
verhindert heute eine komplette öffentliche 
Nutzung des Brunnenbachdeltas als ein öf-
fentliches Parkgelände mit durchgehendem 
Uferzugang, weswegen das Analysegebiet 
14 nicht zur Weiterentwicklung im Rahmen 
einer Wohnnutzung empfohlen wird. Zudem 
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1499 sind von ortsbildprägender Bedeu-
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Zone neu Erhalt der W1
Grundstücks Nrn. 1504/ 1505/ 1507/ 1510/ 1512/ 4461
Stadtquartier Oberwil

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Tangiert. Die Parzellen GS 1505 und GS 4461 liegen vollständig innerhalb des 

GWR.
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Die Baulinien folgen den historischen Fassadenfluchten entlang der Artherstrasse, 

und schränken die Ausnützung nicht ein
Geschossigkeit Zwei bis drei Vollgeschosse + Dachgeschoss
Ausnützungsreserven Gering: Die Parzelle GS 1505 ist übernutzt, die übrigen Parzellen sind alle unter-

nutzt und verfügen über rund 50% Ausnützungsreserve
Grünflächenziffer Bestand Die GZ auf GS 1505 liegt nahezu bei null. Auf den übrigen Parzellen liegt die GZ 

zwischen 0.7 und 0.8
Parzellengrössen Sechs Parzellen zwischen rund 200 m² und 1700 m², gesamthaft 3504 m² gross

ISOS Nicht vermerkt
Schutzzone Ortsbild Strukturerhaltungszone Oberwil
Denkmalinventar - Seehof, Artherstrasse 124 (schützenswertes Denkmal)

Änderung Nr. 62	 Oberwil Mülibach 20



Erhalten

58 59

Das Analysegebiet 15 liegt in der Ortsbild-
schutzzone von Oberwil auf einer Landzun-
ge entlang der Artherstrasse. Der Auftakt 
macht das schützenswerte Landhaus «See-
hof» in der Verlängerung der Widenstrasse 
nördlich des Mülibachs. Bei der Zonenzu-
weisung W1 des Analysegebiets 15 handelt 
es sich um eine Insellösung. Alle umlie-
genden Parzellen in der Ortsbildschutzzo-
ne Oberwil liegen bis auf die Parzellen des 
Analysegebietes 15 ausschliesslich in der 
öffentlichen Zone (OeIB) oder in der Kern-
zone D. Die im Analysegebiet 15 vorhan-
dene Zonendifferenzierung (W1/OeIB/K) in 
unmittelbarer Nachbarschaft zeigt sich im 
Falle der Ausgestaltung der Gebäude in der 
Realität nicht. Die mit der W1-Zone einher-
gehende private Nutzung der Parzellen im 
Analysegebiet 15 verhindern eine öffentliche 
Nutzung des Seeufers. Zudem ist die Ver-
träglichkeit sowie die Verhältnismässigkeit 
durch die überlagernde Ortsbildschutzzone, 
die Gefahrenzonen 2 sowie dem Gewässer-
abstand stark beeinträchtigt, weswegen das 
Analysegebiet 15 nicht zur ortsbaulich quan-
titativen Weiterentwicklung empfohlen wird.

Bis auf das Gebäude auf der Parzelle Nr. 
1505 verfügen alle Häuser bereits heute 
über mehr als das zulässige Vollgeschoss 
nach Regelbauwiese. Da der Gewässerab-
stand des Sees und des Bachs eine Neube-
bauung aller Parzellen fast verunmöglicht 
gilt es diese ortsbildprägenden Häuser in 
ihrem Volumen zu sichern und legitimieren. 

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Unterschiedlich grosse Haupt- und 
Nebengebäude mit einfachem Satteldach 
und unterschiedlich genutzten Freiräu-
men prägen den Ort. 

• Das Haus Seehof mit dem grossen 
Freiraum zum See und dem Bootshaus 
auf der Parzelle Nr. 1512 sind stimmig, 
qualitativ wertvoll und identitätsbildend. 
Der Bachraum des Mülibachs wird dabei 
als integraler Freiraum behandelt.

• Nördlich angrenzend existiert ein öffent-
licher Freiraum direkt am See.

• Spannende Durchwegung für Fussgänger 
in der zweiten Bebauungstiefe.

ZONENKONFORMITÄT

• Zwei Parzellen sind unbebaut (Nr. 1511, 
4461).

• 2 von 6 Parzellen scheinen über 50 % 
unternutzt (Nr. 1512, 1507).

• Zwei Parzellen scheinen - trotz teilwei-
ser Arealbebauug - übernutzt (Nr. 1510, 
1505).

• Das Gebäude auf Parzelle Nr. 1507 über-
schreitet die zulässige Geschossigkeit 
der Regelbauweise.

GEBIET 15

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung im Analysegebiet am Mülibach 
in Oberwil wird als gering eingestuft, da die Parzellen bereits be-
baut sind und über geringe Ausnützungsreserven verfügen. Zu-
dem schränken die Grenzabstände und der Gewässerraum die 
Bebaubarkeit deutlich ein.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet liegt in der Ortsbildschutzzone von Oberwil 
auf dem Schüttkegel des Mülibachs, einem seeseitig vorgela-
gerter Dorfkernteil mit öffentlichen Freiflächen und einer üppig 
begrünten Uferzone mit altem Baumbestand. Der Auftakt macht 
das schützenswerte Landhaus «Seehof» in der Verlängerung der 
Widenstrasse nördlich des Mülibachs. Die weiteren Bauten sind 
ebenfalls in der Setzung und typologisch sehr ortsbildprägend. 
Die bauliche Dichte ist vom Strassenraum der Artherstrasse hin 
zum See abgestuft, was eine stimmige städtebauliche Situation 
hervorbringt. 

Empfehlung
Mit dem Erhalt der W1 wird die räumliche Höhenstaffelung zum 
See hin (abfallend) gewährleistet, der identitätsstiftende Ufer-
bereich bzw. die Freiraumqualitäten gebührend berücksichtigt 
und der Gebäudebestand in zweiter Reihe hinter dem Seeufer 
gesichert. Der Beitrag an die innere Siedlungsentwicklung wäre 
hier zudem gering. Eingeschossige Bauten als Ergänzung zum 
Bestand sind städtebaulich verträglich. Deshalb wird aus räum-
licher Sicht der Erhalt der W1-Zone empfohlen.

Erhalt: W1
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Zone neu Erhalt der W1
Grundstücks Nrn. 1473
Stadtquartier Oberwil

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Die Parzelle liegt vollständig im Gewässerraum
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Rund die Hälfte der Parzelle liegt innerhalb der Strassenbaulinie
Geschossigkeit Badehaus mit einem Vollgeschoss
Ausnützungsreserven Keine: Die Parzelle liegt vollständig im Gewässerraum und lässt sich nicht bebauen.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt nahezu bei 1.0
Parzellengrössen Eine Parzelle, 270 m² gross

ISOS Umgebungszone VII, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet

Änderung Nr. 76	 Badeplatz Roostmatt 22



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet wird als 
gering eingestuft, da die Fläche des Analysegebiets sehr klein ist 
und die Parzelle nicht bebaut werden kann, da diese komplett im 
Gewässerraum liegt.

Räumliche Qualitäten
Die Parzelle liegt direkt am Seeufer und wird als privater Bade-
platz genutzt. 

Empfehlung
Erhalt: Die Parzelle lässt sich nicht bebauen, da sie vollständig 
im Gewässerraum zu liegen kommt.
Deshalb wird hier auf eine Aufzonung verzichtet. Für das Bade-
haus gilt der Besitzstand.
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Erhalten
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Beim Analysegebiet 7 handelt es sich um 
ein 269 m2 grosses Grundstück unterhalb 
der Artherstrasse nahe dem Fridbachdelta. 
Die Parzelle liegt fast vollständig in der Ge-
fahrenzone 3, sowie dem Gewässerabstand. 
Eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung ist auf dieser Parzelle durch ihre Lage 
direkt am Wasser, ihre Grösse und den ein-
schneidenden planungsrechtlichen Aufla-
gen gar nicht möglich. 

Das Grundstück wird heute als halböffentli-
che Liegewiese für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der umliegenden Überbauung 
genutzt. Diesen Aufenthaltsort mit Wiese 
an der sonst kaum zugänglichen Uferland-
schaft gilt es in ihrer Nutzung als Freifläche 
zu legitimieren.

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Aufenthaltsort mit Wiese als Badeplatz 
an der sonst kaum zugänglichen Ufer-
landschaft. 

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle beinhaltet keine Fläche die 
zur anrechenbaren Geschossfläche zählt 
und somit Ausnützung generieren würde.

GEBIET 7

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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38571477
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1475

3853

38521492

3851

3850

1473

1894

1479

Perimeter W1
Kantonsstrasse
Abstandslinien
Gewässerabstand 20 m
Inventar der Denkmäler
Aussicht
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Zone neu BsV Chamer Fussweg
Grundstücks Nrn. 170/ 171/ 183/ 184/ 2063/ 2415/ 3721/ 3722/ 4705/ 4774
Stadtquartier Herti / Schützenmatt

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Tangiert. Die Parzelle 3722 liegt nahezu vollständig im GWR.
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht vorhanden
Geschossigkeit Ein bis zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss
Ausnützungsreserven Mittel: Die Parzelle GS 3721 ist unbebaut. 6 von 10 Parzellen scheinen über 50 Pro-

zent unternutzt (GS Nrn. 3722 / 171 / 4774 / 2415 / 4705 / 184).
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt im Mittel bei rund 0.75 und variiert zwischen 0.5 und 0.8.
Parzellengrössen Rund die Hälfte der Parzellen sind grösser 2‘000 m² und die kleinsten Parzellen sind 

grösser als 1‘000 m², gesamthaft 25‘559 m²

ISOS Baugruppe 0.12, Erhaltungsziel A
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar - Mehrfamilienhaus Chamer Fussweg 15 (schützenswertes Denkmal)

- Boots- und Badehaus Chamer Fussweg 15 (schützenswertes Denkmal)
- Landhaus Chamer Fussweg 23 (schützenswertes Denkmal)
- Villa Chamer Fussweg 27 (schützenswertes Denkmal)

Änderung Nr. 9	 Chamer Fussweg 24



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung wird am Chamer Fussweg als 
mittel eingestuft. Dies besonders aufgrund der beachtlichen Aus-
nützungsreserven und der sehr grossen Parzellen, die bereits 
heute innerhalb der W1 einen eBBP ermöglichen.

Räumliche Qualitäten
Das Gebiet am Chamer Fussweg zeichnet sich durch die locke-
re, villenartige Bebauung in repräsentativen Parkanlagen unmit-
telbar am Seeufer aus. „Aufgrund der exponierten Lage am See-
ufer ist die weithin sichtbare begrünte Seeuferansicht Teil des 
Stadtbildes der Gesamtstadt und dementsprechend von sehr 
grosser Bedeutung» (ISOS-Ortsbilder in der Stadt Zug 2000-
2020, S. 322). Rückseitig entlang des Chamer Fusswegs zeich-
net sich das Quartier durch die begrünten Vorfahrten und den 
Gebäuden im Park aus, die nicht entlang der Strassenflucht auf-
gereiht, sondern frei innerhalb der Parzelle im Park positioniert 
sind. 
 

Empfehlung
Die Gebäude und Parzellen sind heute deutlich unternutzt. Eine 
grosse Parzelle ist zurzeit noch unbebaut, sechs der zehn Par-
zellen scheinen noch über 50% der Ausnützungsreserve inner-
halb der rechtskräftigen W1 zu verfügen. Die städtebauliche 
Untersuchung zeigt, dass die W1-Gebäude nicht den bestehen-
den zwei- bis dreigeschossigen Bauten entsprechen und den 
Charakter der Villen im Park auch nicht unterstützen. Mit der W1 
Regelbauweise wird für die Bäume und den Grünraum, die qua-
litativ zentrale Elemente dieses wichtigen Ortsbildes sind, kein 
angemessener Schutz gewährleistet.

Mit einer für das Gebiet Chamer Fussweg spezifischen BsV wird 
im Sinne der Innenentwicklung eine Gebäudehöhe und eine Aus-
nützungsziffer auf der Basis der W2A vorgeschlagen, die auch 
der Qualität des ISOS Ortsbildes gerecht wird bzw. städtebaulich 
angemessen ist. Die Masse der Grundzone sind im Sinne einer 
baurechtlichen Mantellinie bewusst locker gesetzt, um einen an-
gemessen Planungsspielraum zu erhalten im Hinblick auf eine 
qualitativ hochwertige Bebauung.

 Entwickeln und Sichern: BsV

Entwickeln und Sichern
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GEBIET 1
Beim Analysegebiet 1 handelt es sich um 
ein Villenquartier, welches sich neben der 
Lorzenmündung entlang des Grünstreifens 
zwischen Chamerstrasse und dem Seeufer 
des Zugersees in den 1920/30er Jahren ent-
wickelt hat. Die parallel zur Chamerstrasse 
liegende Bahnlinie wirkt als Siedlungszäsur 
und schottet das Analysegebiet von der um-
liegenden Nachbarschaft ab. Durch diese 
eher abgeschlossene Lage, und die damit 
verbundene fehlende unmittelbare Nach-
barschaft, ist das Analysegebiet grund-
sätzlich prädestiniert für eine quantitative 
Entwicklung. Die hervorragende parkartige 
Freiraumqualität, die Grosszügigkeit der 
Parzellen und die damit mögliche und nötige 
Distanz macht eine Entwicklung unter Be-
rücksichtigung der exquisiten und repräsen-
tativen Häuser und deren Aussichten auch 
qualitativ verträglich.  
Durch den schützenswerten Status einiger 
Gebäude, sowie den Gewässerabstand wird 
eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung dieses Analysegebiets zwar erschwert, 
dennoch wird diese als qualitativ verträglich 
und verhältnissmässig erachtet, weswegen 
das Gebiet zur Weiterentwicklung empfoh-
len wird.

QUALITÄTEN

• Gepflegt wirkendes Quartier mit  
parkartiger Landschaft als Charakter-
merkmal des Ortes. 

• Sagenhafte Wohnlage: Naturnahe  
Uferlandschaft mit direktem  
Seeanstoss und optimaler Besonnung. 

• Charakterstarke und schützens- 
werte, gut erhaltene Einzelbauten mit 
hoher Aussenraumqualität.

• Die grosszügigen Aussenräume,  
sowie die Baumallee entlang des  
Chamer Fusswegs fassen den  
Raum als verbindendes Element. 

• Naherholung in unmittelbarer  
Nähe (Badi).

• Sehr grosse Parzellen ermöglichen Ent-
wicklungsspielraum.  

DEFIZITE

• Inselartige Abgeschlossenheit gegenüber  
übrigem Siedlungsgebiet schafft  
zwar Wiedererkennungswert, hat aber 
auch eine abschottende Wirkung 

• Der Raum für soziale Interaktion  
beschränkt sich auf die Erschliessungs-
trasse Chamer Fussweg. 

• Seeufer wird privat genutzt
• Keine Einheit im Baustil; die baulichen 

Qualitätsmerkmale der Gebäude  
sind sehr heterogen. 

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle Nr. 3721 ist unbebaut.
• 6 von 10 Parzellen scheinen über 50 Pro-

zent unternutzt (Nr. 3722 / 171 / 4774 /  
2415 / 4705 / 184).

• Zwei der Parzellen scheinen die zuläs-
sige Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss 
nicht einzuhalten (Nr.  2063 / 184).

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  J A

WA3 (0.80)

W4 (0.75)

W2a (0.40)

Badi4774

3721

172

179

178
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2823

4128

2727

165
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1780
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184
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171

2740

182

2459

2458

2739

159

175

170

4705

162

4779

160

Perimeter W1
Arealbebauung
Zäsur Eisenbahn
Kantonsstrasse
Gefahrenzone Überflutung
archeologische Fundstätte
Gewässerabstand 20 m
Inventar der Denkmäler
Aussicht
Wichtige Freiraumelemente
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Änderung Nr. 9	 Chamer Fussweg – Städtebauliche Untersuchung

Variante bestehende W1
Mit dem Erhalt dieser Zone kann weder die ortsbaulich wichtige Seeansicht 
noch der dazugehörige Baumbestand bewahrt werden. Zudem wird der Cha-
rakter der Baugruppe durch weitere eingeschossige Bauten (der W1) zuneh-
mend heterogen, und verwischt. 
Hinweis: Die Variante zeigt eine potentielle Entwicklung bei Erhalt der W1-
Zone. 

Luftbild, Quelle: Google Maps
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante bestehende W1
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Änderung Nr. 9	 Chamer Fussweg – Städtebauliche Untersuchung

Variante BsV Chamer Fussweg mit Grundzone W2A
Die zweigeschossigen Neubauten mit Attika rücken vom Seeufer deutlich zu-
rück und erhalten die Bäume und Bepflanzungen der bestehenden Grünräu-
me. Sie lehnen sich in der Setzung und Volumetrie an den Bestand an und 
ergänzen dadurch  das stimmige Ortsbild.
Hinweis: Die Visualisierung zeigt mögliche Setzungen und Volumen und kei-
ne Bauprojekte. Bauprojekte werden in dieser BsV von der Stadtbildkommis-
sion hinsichtlich Ortsbildverträglichkeit beurteilt.
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante BsV Chamer Fussweg mit Grundzone W2A
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Zone neu BsV Waldhof
Grundstücks Nrn. 1708/ 3485/ 3484
Stadtquartier Rosenberg

Topografie Steil ansteigende Hanglage
Gewässerraum Tangiert. Im Süden.
Waldabstände Tangiert
Baulinien Tangiert
Geschossigkeit Ein Vollgeschoss + Attika, GS 1708 unbebaut
Ausnützungsreserven Gross: mehrheitlich unbebaut
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt auf den beiden bebauten Parzellen bei rund 0.8
Parzellengrössen Zwei Parzellen mit EFH mit je ca. 1‘200 m², eine unbebaute Parzelle mit bebauba-

rem Bereich von 12‘939 m², gesamthaft rund 15‘300 m²

ISOS Umgebungsrichtung IV, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet 

Änderung Nr. 46	 Waldhof 30



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet im 
Waldhof wird als gross eingestuft, da ein Grossteil der Fläche 
unbebaut ist und bereits heute innerhalb der Bauzone liegt. 

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet Waldhof liegt innerhalb der im ISOS aufge-
nommenen Umgebungsrichtung IV, besetzt dabei aber nur einen 
Bruchteil der Fläche dieser Umgebungsrichtung. Innerhalb die-
ses ISOS-Ortsbildes wurden in den letzten 20 Jahren mehrere 
Arealbebauung realisiert. Mit dem Neubau von 2016 (GS 4964) 
und dem kürzlichen Abbruch des landwirtschaftlichen Gebäudes 
(GS 5058, ISOS Nr. 0.0.15) zugunsten eines weiteren Neubaus, 
ist der «Einzelhof» zur Landschaft zugehörig, verschwunden. 
Die Arealbebauung auf der gegenüberliegenden Seite der Bla-
senbergstrasse fasst mit den drei Vollgeschossen plus Attika 
die nördliche Parzellengrenze räumlich markant ein. Mit diesen 
baulichen Veränderungen wurden im Waldhof die wichtigsten 
räumlichen Qualitäten, welche auch im ISOS beschrieben sind, 
an diesem spezifischen Ort bereits deutlich gemindert. (vgl. An-
hang ISOS-Studie 2000-2020, S.347) Die verbleibenden land-
schaftlichen Qualitäten, beim Waldhof lassen sich entlang des 
Waldrandes am Rägetenweg festmachen, der durch abwech-
selnde kleinere und weiträumige Lichtungen - landschaftliche 
Kammern, welche durch den Waldrand gefasst und modelliert 
werden - begleitet wird und als Spazierwege zum unbebauten 
Plateau mit der St. Verenakapelle führt. Das räumliche Zusam-
menspiel von Wald und Wiese bilden die verbleibende Charak-
teristik des Waldhofs.

Empfehlung
Die städtebauliche Untersuchung zeigt, dass mit einer Bebauung 
in der W1 primär die Zersiedelung vorangetrieben wird, mit un-
spezifischen Volumen, die nicht der Besonderheit des Ortes ent-
sprechen. Im Kontext der drei- bis viergeschossigen Bauten, er-
möglicht eine BsV mit der Grundzone W2A bzw. einer maximalen 
Ausnützung von 0.4 eine angemessene Dichte. Mit dieser Zone 
besteht auf dem Gebiet des Waldhofs die Chance, mit präzisen 
Setzungen innerhalb der Hanglage einen neuen Siedlungsrand 
zu bilden. Unter Berücksichtigung der bestehenden Qualitäten 
schafft die BsV einen angemessenen Übergang zwischen den 
dichten Arealbebauungen der letzten 20 Jahre und der Wiesen- 
und Waldlandschaft.

Entwickeln und Sichern: BsV
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GEBIET 6
Beim Analysegebiet 6 handelt es sich um 
drei Parzellen am östlichen Siedlungsrand 
von Zug. Zwei der drei Parzellen sind bereits 
mit zwei architekturgeschichtlich wertvollen 
Gebäuden aus den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts bebaut (Nr. 3484/ 3485). Die 
unbebaute Parzelle Nr. 1708 macht über die 
Hälfte der Fläche des Analysegebiets aus 
und birgt entsprechend grosses Entwick-
lungspotential. 

Die Lage am Siedlungsrand und die damit 
verbundene hervorragende Freiraumquali-
tät und Nähe zur Naherholung, die bereits 
bestehende gute Erschliessung und verdich-
tete Bauweise der Nachbarsparzellen prä-
destinieren das Analysegebiet grundsätzlich 
für eine quantitative Entwicklung. Die bereits 
bebauten Parzellen Nr. 3484/ 3485 formieren 
jedoch bereits heute mit ihrer üppigen Vege-
tation einen stimmigen Siedlungsabschluss 
und sollen in ihrer jetzigen Ausgestaltung 
bewahrt werden. Das Entwicklungspotential 
dieses Analysegebiets liegt also in der unbe-
bauten Parzelle Nr. 1708. Die Grosszügigkeit 
dieser Parzelle und ihre Hanglage ermögli-
chen eine verdichtete und flexible Bebauung 
mit guter Besonnung und Aussicht, was eine 
Entwicklung qualitativ verträglich macht. 
Die Waldabstände und der einzuhaltende 
Gewässerabstand schränken die Bebaubar-
keit durch ihre Randlage an der Parzelle nur 
bedingt ein. Die Bebaubarkeit des schmalen 
Fortsatzes der Parzelle Nr. 1708 östlich der 
bereits bebauten Parzellen ist jedoch zu hin-
terfragen. Einerseits durch dessen geringe 
Tiefe und andererseits durch die schattige 
Lage in einer Vertiefung hinter dem beste-
henden Baumbestand. Eine quantitative 
Entwicklung des Analysegebietes wird auf 
der unbebauten Parzelle dennoch als qua-
litativ verträglich und verhältnismässig er-
achtet, weswegen das Gebiet zur Weiterent-
wicklung empfohlen wird.

QUALITÄTEN

• Stimmiger Siedlungsabschluss mit üppi-
ger Vegetation und altem Baumbestand 
hinter den Parzellen Nr. 3484/ 3485.

• Gut erhaltene, architekturgeschichtlich 
bedeutende Zeitzeugen aus den 70er 
Jahren auf den Parzellen 3484/ 3485 
(Gebäude auf Parzelle Nr. 3484 verfügt 
bereits über schützenswerten Status). 

• Gute Wohnlage durch Besonnung, Aus-
sicht und Naherholung in unmittelbarer 
Nähe (Rägetenweg/Waldweg).

• Entwicklungspotential auf der Parzelle 
Nr. 1708: Unbebaute, gut erschlossene 
und grosszügige Parzelle als Siedlungs-
abschluss eines bereits verdichteten 
Wohnquartiers.

DEFIZITE

• Die unbebaute Parzelle Nr. 1708 verfügt 
über eine ungünstige Zonenzuweisung: 
das Bauland hinter den Parzellen Nr. 
3484/ 3485 liegt in einer Vertiefung 
(schlechte Besonnung, keine Aussicht, 
eingeschränkte Wohnhygiene).

• Eingeschränkte Bebaubarkeit auf der 
unbebauten Parzelle Nr. 1708 durch Ge-
wässer- und Waldabstand.

• Die unbebaute Parzelle Nr. 1708 ist im 
Eigentum einer Erbengemeinschaft.

• ÖV-Erschliessung mittelmässig (600m 
bis zur nächsten Busstation).

ZONENKONFORMITÄT

• Die zwei bebauten Parzellen (Nr. 3484, 
3485) scheinen minimal unternutzt, an-
sonsten halten beide die Vorgaben einer 
W1-Zone ein. 

Scheint eine ortsbaulich 
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Änderung Nr. 46	 Waldhof – Städtebauliche Untersuchung

Variante bestehende W1
Die Variante W1 zeigt deutlich, dass die gesamte Parzelle mit unspezifischen 
Punktbauten besetzt werden kann, die die Wiesenlandschaft zerstückeln. Die 
Gebäude richten sich mehrheitlich nach Südwesten und bilden gegen Osten 
eine Rückfassade, die in keinem spezifischen räumlichen Bezug zum Räge-
tenweg und zum Wald steht und den Siedlungsrand verunklärt und räumlich 
bedrängt.
Hinweis: Die Variante zeigt eine potentielle Entwicklung bei Erhalt der W1-
Zone. 

Luftbild, Quelle: Google Maps
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante bestehende W1
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Änderung Nr. 46	 Waldhof – Städtebauliche Untersuchung

Variante BsV Waldhof mit Grundzone W2A
Die zweigeschossigen Neubauten mit Attika rücken vom Wald ab und bilden 
städtebaulich eine Art Gehöft, die sich um eine Erschliessung entlang der 
Topografie entwickelt und gleichzeitig den Rägetenweg mit der Blasenberg-
strasse verbindet. Die kompakte und dichte Setzung in der Mitte der Parzelle 
erlaubt es, gegen Osten den Freiraum freizuspielen und mit Obstbäumen ei-
nen Filter zwischen der Bebauung und der Anhöhe mit der St. Verenakapelle 
zu etablieren.
Hinweis: Die Visualisierung zeigt mögliche Setzungen und Volumen und kei-
ne Bauprojekte. Bauprojekte werden in dieser BsV von der Stadtbildkommis-
sion hinsichtlich Ortsbildverträglichkeit beurteilt.
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante BsV Waldhof mit Grundzone W2A
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Zone neu BsV Fridbach
Grundstücks Nrn. 1476/ 1477/ 1491/ 1492
Stadtquartier St. Michael

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Tangiert. Besonders der Baubereich der zwei nördlichsten Parzellen wird durch den 

Gewässerraum deutlich eingeschränkt. 
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Die Parzellen GS 1477, GS 1476 sind durch die Baulinien deutlich eingeschränkt. 
Geschossigkeit Zwei bis drei Vollgeschosse + Dachgeschoss, Villa Mijnssen ein Vollgeschoss + 

Attika
Ausnützungsreserven Mittel: GS 1477, GS 1476 scheinen übernutzt, die Parzellen GS 1491 und GS 1492 

scheinen unternutzt.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt bei allen Parzellen zwischen 0.65 und 0.75
Parzellengrössen Drei Parzellen nördlich Fridbach gesamthaft 3‘496 m², davon zwei Parzellen ca. 500 

m². Parzelle südlich 5996 m², gesamthaft 9492 m²

ISOS Umgebungszone VII, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar - Villa Seeburg, Artherstrasse 38, (schützenswertes Denkmal)

- Bootshaus Villa Seeburg, Artherstrasse 38, (schützenswertes Denkmal)
- Villa Mijnssen, Artherstrasse 36, (schützenswertes Denkmal)

Änderung Nr. 54	 Fridbachdelta 36



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet am 
Fridbach wird als mittel eingestuft. Die Fläche des Analysege-
biets entspricht im Vergleich mit den übrigen Gebieten dem Mit-
telwert. Zudem verfügen zwei grosse Parzellen über erhebliche 
Ausnützungsreserven.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet liegt auf dem Fridbachdelta unterhalb der Art-
herstrasse, das gemäss ISOS Bestandteil des stark begrünten, 
locker bebauten Uferstreifens entlang der Artherstrasse ist (U-Zo 
VII, Erhaltungsziel a). Die drei schützenswerten Objekte («Villa 
Mijnssen», «Villa Seeburg» und das dazugehörige Bootshaus) 
und die dazwischen aufgespannte parkartige Umgebung auf den 
Parzellen Nr. 1491/ 1492 bestimmen den Grossteil der Fläche 
dieses Analysegebiets. Das daraus entstehende Erscheinungs-
bild unterschiedlicher Bautypologien, umgeben von dem alten, 
prägenden Baumbestand, ist identitätsstiftend für den Ort und 
soll als solches erhalten werden. Der heutige Gebäudebestand 
auf dem Analysegebiet scheint zu Teilen nicht zonenkonform, 
trägt jedoch wesentlich zur qualitativen Gesamtwirkung des Frid-
bachdeltas bei. Die beiden Häuser auf den Parzellen Nr. 1476/ 
1477 weisen beide zwei Vollgeschosse auf, das Haus auf Par-
zelle 1491 gar drei Vollgeschosse, was der Geschossigkeit der 
W1-Zone widerspricht. Ihre Proportionen und Höhenstaffelung 
rhythmisieren wesentlich den Strassenverlauf und schaffen mit 
der Pappel im Norden eine Art Torsituation für das Fridbachdelta. 

Empfehlung
Die städtebauliche Untersuchung zeigt, dass mit dem Erhalt der 
W1 weder der Baumbestand in der markanten Parkanlage noch 
die ortsbaulich bedeutende Seeansicht gesichert werden kann. 
Im Kontext der zwei- bis dreigeschossigen Bauten, ermöglicht 
eine BsV mit der Grundzone W2A eine maximale Ausnützung 
von 0.4, was mehrheitlich dem Bestand bzw. den umgebenden 
Bauten entspricht. Die Masse der Grundzone erlauben einen 
angemessen Planungsspielraum im Hinblick auf eine qualitativ 
hochwertigen Bebauungslösung. 

Entwickeln und Sichern: BsV

Entwickeln und Sichern

50 51

Das Analysegebiet 8 liegt auf dem Frid-
bachdelta unterhalb der Artherstrasse. Die 
drei schützenswerten Objekte («Villa Mijns-
sen», «Villa Seeburg» und das dazugehörige 
Bootshaus) und die dazwischen aufgespann-
te parkartige Umgebung auf den Parzellen 
Nr. 1491/ 1492 besetzen den Grossteil der 
Fläche dieses Analysegebiets. Das daraus 
entstehende Erscheinungsbild unterschied-
licher Bautypologien, umgeben von dem 
alten, prägenden Baumbestand, ist identi-
tätsstiftend für den Ort und soll als solches 
erhalten werden. Eine ortsbaulich quanti-
tative Weiterentwicklung würde die heutige 
Ensemblewirkung der bestehenden Bauten 
und insbesondere die hochwertigen Freiräu-
me am Seeufer gefährden, weswegen von 
einer Verdichtung dieses Analysegebietes 
abgesehen werden soll. Eine Verdichtung 
in die Höhe würde zudem die Aussicht der 
Überbauung auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite einschränken.

Der heutige Gebäudebestand auf dem Ana-
lysegebiet 8 scheint zu Teilen nicht zonen-
konform, trägt jedoch wesentlich zur quali-
tativen Gesamtwirkung des Fridbachdeltas 
bei. Die beiden Häuser auf den Parzellen Nr. 
1476/ 1477 weisen beide zwei Vollgeschos-
se auf, das Haus auf Parzelle 1491 gar drei 
Vollgeschosse (mögliche Arealbebauung), 
was der Geschossigkeit der W1-Zone wider-
spricht. Ihre Proportionen und Höhenstaf-
felung rhythmisieren aber wesentlich den 
Strassenverlauf und schaffen mit den dane-
benstehenden Pappeln eine Art Torsituation 
für das Fridbachdelta. Es gilt diese in ihren 
Proportionen zu legitimieren.

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Nebeneinander von unterschiedlichen 
Bautypologien, die dennoch durch den 
alten, prägenden Baumbestand ein stim-
miges und identitätsprägendes Gesamt-
bild ergeben.

• Die bestehende Bebauung (Einzelbauwei-
se) auf dem Fridbachdelta integriert sich 
gut in die Landschaft. Die Lage und die 
Höhe der Gebäude sind heute so gewählt, 
dass von den Grundstücken auf der ge-
genüberliegenden Strassenseite diverse 
Sichtbezüge zum See und Durchblicke in 
die Ferne möglich bleiben. 

• Zentrale Grünelemente sind die Pappeln 
im Norden des Analysegebiets und der 
alte Baumbestand als parkartige Umge-
bung rund um die zwei schützenswer-
ten Objekte «Villa Mijnssen» und «Villa 
Seeburg». Insbesondere die Pappeln sind 
stark raumbildend und schaffen, von Zug 
herkommend, eine Art Torsituation für 
das Fridbachdelta. 

• Die beiden Häuser auf den Parzellen 
1476/ 1477 haben eine Ensemblewirkung 
und rhythmisieren den Strassenverlauf. 
Ihre Proportionen wirken – mit dem ent-
gegen der Zone zusätzlichen Geschoss 
– stimmig.

• Öffentlicher Uferzugang und Badeplätz-
chen auf der Parzelle Nr. 1475.

ZONENKONFORMITÄT

• 2 von 5 Parzellen scheinen die zulässige 
Geschossigkeit von W1-Zonen nicht ein-
zuhalten und sind höher gebaut worden 
(Nr. 1476, 1477).

• Es hat den Anschein, dass die Gebäude 
auf der Parzelle Nr. 1477 die zulässige 
Ausnützung überschreiten.
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GEBIET 8

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA

Perimeter W1
Kantonsstrasse
Freihaltezone OeIF
Abstandslinien
Gewässerabstand 20 m
Gefahrenzone Überflutung
archeologische Fundstätte
Inventar der Denkmäler
Aussicht
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bild ergeben.
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se) auf dem Fridbachdelta integriert sich 
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GEBIET 8

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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archeologische Fundstätte
Inventar der Denkmäler
Aussicht
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Änderung Nr. 54	 Fridbachdelta – Städtebauliche Untersuchung

Variante bestehende W1
Mit dem Erhalt der W1 kann weder die ortsbaulich wichtige Seeansicht noch 
der dazugehörige Baumbestand bewahrt werden. Die neuen niedrigen Ge-
bäude verwischen den Charakter der bestehenden Baugruppe und schwä-
chen die Qualität des begrünten Seeufers.
Hinweis: Die Variante zeigt eine potentielle Entwicklung bei Erhalt der W1-
Zone. 

Luftbild, Quelle: Google Maps
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante bestehende W1
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Änderung Nr. 54	 Fridbachdelta – Städtebauliche Untersuchung

Variante BsV Fridbach mit Grundzone W2A
Die Neubauten rücken vom Seeufer deutlich zurück und entwickeln sich hin-
ter und zwischen den bestehenden Bäumen. Sie stehen analog zu den be-
stehenden Gebäuden im Strassenabstand an der Artherstrasse, wodurch die 
Ansicht des Uferbereichs weitestgehend erhalten bleibt.
Hinweis: Die Visualisierung zeigt mögliche Setzungen und Volumen und kei-
ne Bauprojekte. Bauprojekte werden in dieser BsV von der Stadtbildkommis-
sion hinsichtlich Ortsbildverträglichkeit beurteilt.
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Entwickeln und Sichern

Plan und Visualisierung Variante BsV Fridbach mit Grundzone W2A
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Zone neu W2A
Grundstücks Nrn. 186/ 187
Stadtquartier Herti / Schützenmatt

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht vorhanden
Geschossigkeit zwei Vollgeschosse teilweise + Dachgeschoss
Ausnützungsreserven Keine: beide Parzellen sind deutlich übernutzt.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer auf der Parzelle GS 186 liegt nahezu bei null. Auf Parzelle GS 

187 bei ca. 0.7
Parzellengrössen Zwei Parzellen (666 m² und 694 m²), gesamthaft 1360 m² 

ISOS Umgebungszone XIX, Erhaltungsziel a
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet 

Änderung Nr. 12	 Strandbad 42



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung wird als gering eingestuft, da 
die Fläche des Analysegebiets klein ist und die Parzellen bereits 
heute deutlich übernutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Die beiden Parzellen am Chamer Fussweg liegen innerhalb des 
Strandbads isoliert, von der Zone OeIB umgeben. Der ortsbau-
lich wichtige öffentliche Naherholungsraum entlang des Seeufers 
zwischen dem Strandbad und der Hafenanlage grenzt direkt an 
das Analysegebiet an. Mit dieser OeIB-Zone wird einerseits der 
Freiraum und andererseits auch die ortsbaulich prägende See-
ansicht gesichert. Die Gebäude befinden sich in zweiter Reihe 
hinter dem Grünraum entlang des Seeufers bzw. dem Strand-
bad und verfügen über keinen besonderen ortsbaulichen oder 
architekturhistorischen Wert. Besonders der Gewerbebau auf 
Parzelle GS 186 ragt tief in den Raum des Strandbades hinein, 
was eine räumliche Unterteilung des Strandbades zur Folge hat. 
 

Empfehlung
Die zwei Parzellen des Analysegebietes sind bereits heute über-
nutzt und sind mit zweigeschossigen Gebäuden bebaut. Die 
Bauten bestanden bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme des Zu-
ger Ortsbild ins ISOS im Jahr 2000. Mit der Aufzonung der Par-
zellen in eine W2A – wie bei den weiteren bisherigen W1-Parzel-
len im Kontext der Chamerstrasse bzw. des Chamer Fusswegs 
- wird eine zukünftige Veränderung ermöglicht, bei der insbeson-
dere ein Ersatzneubau auf GS 186 einen kleineren Fussabdruck 
und somit einen grösseren Freiraum einnehmen würde. Auch vor 
dem Hintergrund, dass die Dichte des Bestandes einer W2A ent-
spricht, wird eine Aufzonung als ortsbildverträglich erachtet. Es 
ist keine Beeinträchtigung des ISOS zu erwarten, zudem würde 
das Gebiet im Bereich des Strandbads räumlich von einem Er-
satz auf der Parzelle GS 186 profitieren. Eine zusätzliche Ver-
dichtung (W2B) ist unter den genannten Aspekten städtebaulich 
nicht verträglich.

Weiterentwickeln: W2A

Weiterentwickeln

68 69

Beim Analysegebiet 2 handelt es sich um 
zwei zusammenhängende Parzellen ent-
lang des Chamer Fussweges. Das 3-Famili-
enhaus aus dem Jahr 1913 auf der Parzelle 
Nr. 187 wirkt zwar als Auftakt des Chamer 
Fussweges prägend und identitätsbildend 
für den Ort. Zusammen mit der angrenzen-
den Parzelle Nr. 186 handelt es sich dabei 
jedoch um eine Enklave in der umliegenden 
öffentlichen Zone (OeIB), weswegen diese 
beiden Grundstücke nicht zur Weiterent-
wicklung im Rahmen einer Wohnnutzung 
empfohlen werden. 

Unter Betrachtung des lokalen Gesamt-
kontextes könnten die Objekte auf den zwei 
Parzellen auch eliminiert oder neu bebaut 
werden – ihr Bestand gilt es weder zu legi-
timieren noch zu sichern. Langfristig wün-
schenswert wäre jedoch, die zwei Parzellen 
und das Gebäude aus dem Jahr 1913 ins Ge-
samtkonzept der umliegenden öffentlichen 
Parzellen zu integrieren und als Bestand-
teil der öffentlichen Zone einer öffentlichen 
Nutzung zuzufügen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 2 GEBIET 3

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

Das Analysegebiet 3 – bestehend aus vier 
bebauten Parzellen – befindet sich auf dem 
Grünstreifen zwischen Chamerstrasse und 
Zugersee am Schilfmattweg. Das Gebiet 
wirkt sehr heterogen: kein gesamtheitliches 
Gestaltungskonzept, weder in der Ausfor-
mulierung der Architektur noch in den Frei-
räumen. Die Setzung der Gebäude, sowie die 
Höhenstaffelung zur nördlich angrenzenden 
Wohnzone W2c entlang der Hauptstrasse, 
gewährleisten Durchblicke zum See. Prä-
gend für das Gebiet ist die schützenswer-
te «Villa Landis» auf der Parzelle Nr. 192, 
welche heute als Mehrfamilienhaus genutzt 
wird.

Die Villa Landis sowie das Haus auf Parzelle 
Nr. 4156 haben mehr als ein zulässiges Voll-
geschoss nach Regelbauweise und über-
schreiten die Ausnützungsziffer von 0.25. 
Das Gebäude auf Parzelle Nr. 4156 über-
schreitet zudem die zulässige Gebäudelän-
ge nach Regelbauweise einer W1 Zone. Da 
es sich hier jedoch um eine Arealbebauung 
handelt scheinen die Abweichungen zonen-
konform. Im Falle eines Neubaus gibt es kei-
ne zu sichernden Elemente, da die Gebäude 
keine prägenden Strukturen und Charakter-
eigenschaften des Gebietes darstellen.
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GEBIET 2 GEBIET 3
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Gestaltungskonzept, weder in der Ausfor-
mulierung der Architektur noch in den Frei-
räumen. Die Setzung der Gebäude, sowie die 
Höhenstaffelung zur nördlich angrenzenden 
Wohnzone W2c entlang der Hauptstrasse, 
gewährleisten Durchblicke zum See. Prä-
gend für das Gebiet ist die schützenswer-
te «Villa Landis» auf der Parzelle Nr. 192, 
welche heute als Mehrfamilienhaus genutzt 
wird.

Die Villa Landis sowie das Haus auf Parzelle 
Nr. 4156 haben mehr als ein zulässiges Voll-
geschoss nach Regelbauweise und über-
schreiten die Ausnützungsziffer von 0.25. 
Das Gebäude auf Parzelle Nr. 4156 über-
schreitet zudem die zulässige Gebäudelän-
ge nach Regelbauweise einer W1 Zone. Da 
es sich hier jedoch um eine Arealbebauung 
handelt scheinen die Abweichungen zonen-
konform. Im Falle eines Neubaus gibt es kei-
ne zu sichernden Elemente, da die Gebäude 
keine prägenden Strukturen und Charakter-
eigenschaften des Gebietes darstellen.
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Zone neu W2A
Grundstücks Nrn. 192/ 4042/ 4043/ 4156
Stadtquartier Herti / Schützenmatt

Topografie Flache Uferzone
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht vorhanden
Geschossigkeit ein bis zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss / Attika
Ausnützungsreserven Keine: zwei der vier Parzellen überschreiten die AZ, wobei eine davon als Arealbe-

bauung, zonenkonform scheint. 
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt bei allen Parzellen über 0.6
Parzellengrössen Vier Parzellen zwischen 1000 m² und 1700 m², gesamthaft 5015 m²

ISOS Umgebungsrichtung XVIII, Erhaltungsziel b
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar - Villa Landis, Schilfmattweg 11 (schützenswertes Denkmal)

Änderung Nr. 13	 Schilfmattweg 44



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung wird am Schilfmattweg als ge-
ring eingestuft, da die Fläche des Analysegebiets klein ist und 
die Parzellen bereits heute maximal ausgenutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Die für das Ortsbild wesentliche Seeansicht entlang der Seeufer-
promenade, die gemäss ISOS in der U-Zo XIX mit dem Erhal-
tungsziel a liegt, wird durch die OeIB bereits heute geschützt. 
Diese Freifläche liegt vorgelagert und direkt angrenzend zur hier 
betroffenen Häusergruppe am Schilfmattweg. Die qualitätsvolle 
Villa Landis (Teil des Ensembles am Schilfmattweg und schüt-
zenswertes Denkmal) entspricht mit Ihren 2 Vollgeschossen + 
Dachgeschoss, nicht der rechtskräftigen W1-Zone. Die beste-
henden Gebäude, die der W1 entsprechen (GS 4043, GS 4042) 
tragen als eingeschossige Gebäude wenig zur bestehenden, 
räumlichen Identität des Ortes bei. Das Ortsbild prägende En-
semble am Schilfmattweg nördlich der betroffenen Liegenschaf-
ten ist denn auch von zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden mit 
kleineren Grundflächen geprägt (W2B). Im Anhang zur ISOS-
Studie 2000-2020 werden denn auch in den Entwicklungszie-
len für das Ortsbild U-Ri XVIII nebst der Nutzungsvielfalt auf die 
Qualitäten der Mehrgeschossigkeit verwiesen: „Die heterogene 
Nutzung von Wohnen und Arbeiten prägt das Ortsbild ebenso 
wie die zwei bis dreigeschossigen Gebäudehöhen. Insbesonde-
re bei Ersatzbauten ist diese Nutzungsvielfalt zu berücksichti-
gen.“
 

Empfehlung
Das Gebiet liegt in der U-Ri XVIII mit dem Erhaltungsziel b. Da-
her und vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeit-
gemässen Siedlungsstrukturen entspricht, die umliegende Zone 
in der W2B liegt, sowie der quartiertypische Charakter sich aus 
zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden zusammensetzt, wird 
dieses Gebiet zur Weiterentwicklung in eine zweigeschossige 
Wohnzone empfohlen. 

Mit der W2A wird der Fussabdruck gegenüber der W1 leicht 
reduziert und die Gebäude mit einem Geschoss mehr in ihrer 
Proportion vertikaler (positiv). Die bestehende, ortsbildprägende 
Bebauung bzw. Körnung kann dadurch optimaler berücksichtigt 
werden. (siehe Tabelle 2) 

Weiterentwickeln: W2A

Weiterentwickeln

68 69

Beim Analysegebiet 2 handelt es sich um 
zwei zusammenhängende Parzellen ent-
lang des Chamer Fussweges. Das 3-Famili-
enhaus aus dem Jahr 1913 auf der Parzelle 
Nr. 187 wirkt zwar als Auftakt des Chamer 
Fussweges prägend und identitätsbildend 
für den Ort. Zusammen mit der angrenzen-
den Parzelle Nr. 186 handelt es sich dabei 
jedoch um eine Enklave in der umliegenden 
öffentlichen Zone (OeIB), weswegen diese 
beiden Grundstücke nicht zur Weiterent-
wicklung im Rahmen einer Wohnnutzung 
empfohlen werden. 

Unter Betrachtung des lokalen Gesamt-
kontextes könnten die Objekte auf den zwei 
Parzellen auch eliminiert oder neu bebaut 
werden – ihr Bestand gilt es weder zu legi-
timieren noch zu sichern. Langfristig wün-
schenswert wäre jedoch, die zwei Parzellen 
und das Gebäude aus dem Jahr 1913 ins Ge-
samtkonzept der umliegenden öffentlichen 
Parzellen zu integrieren und als Bestand-
teil der öffentlichen Zone einer öffentlichen 
Nutzung zuzufügen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 2 GEBIET 3

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N
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welche heute als Mehrfamilienhaus genutzt 
wird.
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geschoss nach Regelbauweise und über-
schreiten die Ausnützungsziffer von 0.25. 
Das Gebäude auf Parzelle Nr. 4156 über-
schreitet zudem die zulässige Gebäudelän-
ge nach Regelbauweise einer W1 Zone. Da 
es sich hier jedoch um eine Arealbebauung 
handelt scheinen die Abweichungen zonen-
konform. Im Falle eines Neubaus gibt es kei-
ne zu sichernden Elemente, da die Gebäude 
keine prägenden Strukturen und Charakter-
eigenschaften des Gebietes darstellen.

68 69

Beim Analysegebiet 2 handelt es sich um 
zwei zusammenhängende Parzellen ent-
lang des Chamer Fussweges. Das 3-Famili-
enhaus aus dem Jahr 1913 auf der Parzelle 
Nr. 187 wirkt zwar als Auftakt des Chamer 
Fussweges prägend und identitätsbildend 
für den Ort. Zusammen mit der angrenzen-
den Parzelle Nr. 186 handelt es sich dabei 
jedoch um eine Enklave in der umliegenden 
öffentlichen Zone (OeIB), weswegen diese 
beiden Grundstücke nicht zur Weiterent-
wicklung im Rahmen einer Wohnnutzung 
empfohlen werden. 

Unter Betrachtung des lokalen Gesamt-
kontextes könnten die Objekte auf den zwei 
Parzellen auch eliminiert oder neu bebaut 
werden – ihr Bestand gilt es weder zu legi-
timieren noch zu sichern. Langfristig wün-
schenswert wäre jedoch, die zwei Parzellen 
und das Gebäude aus dem Jahr 1913 ins Ge-
samtkonzept der umliegenden öffentlichen 
Parzellen zu integrieren und als Bestand-
teil der öffentlichen Zone einer öffentlichen 
Nutzung zuzufügen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
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>  N E I N

GEBIET 2 GEBIET 3

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
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GEBIET 2 GEBIET 3
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Zone neu W2A
Grundstücks Nrn. 1695/ 1699/ 1700/ 1701/ 2195/ 2207/ 2281/ 2282/ 2283/ 2284/ 2486/ 2487/ 2871/ 

2883/ 2938/ 3226/ 3227
Stadtquartier St. Michael

Topografie Hanglage
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Tangiert
Baulinien Tangiert
Geschossigkeit Ein bis zwei Vollgeschosse
Ausnützungsreserven Gross: Über ein Drittel der Parzellen sind nicht bebaut, die Hälfte der bebauten Par-

zellen scheint bis zu 50% unternutzt.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer variiert bei allen Parzellen zwischen 0.6 bis 0.8
Parzellengrössen 15 Parzellen zwischen rund 500 m² und 14‘500 m², gesamthaft 40‘817 m²

ISOS Umgebungsrichtung VIII, Erhaltungsziel b
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar - Plotthof, Brüschrain 26 (geschütztes Denkmal)

Änderung Nr. 49	 Brüschrain 46



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet am 
Brüschrain wird als mittel eingestuft, da die Fläche des Analyse-
gebiets zwar gross, ein Drittel der Parzellen unbebaut ist und 
eine Mehrheit der Parzellen über beachtliche Ausnützungsre-
serven verfügen. Gleichzeitig eignet sich die Lage am obersten 
Siedlungsrand nur bedingt für eine bauliche Entwicklung.

Räumliche Qualitäten
Beim Analysegebiet handelt es sich um ein typisches Einfamili-
enhausquartier mit Punktbauten oberhalb der Zugerbergstrasse 
und südlich des Mänibachs am Wald- und Siedlungsrand. Archi-
tektonisch weist das Quartier ein breites Gestaltungsspektrum 
auf. 

Empfehlung
Mit den aktuellen Zonenvorschriften der W1 kann die sehr locke-
re Bebauung, die heute Ihre Qualität primär aus der niedrigen 
AZ von rund 0.1 bezieht, nicht gesichert werden. Stand heute 
ist ein Grossteil der Parzellen deutlich unternutzt, oder gar nicht 
bebaut. Es ist davon auszugehen, dass die Parzellen in der Zu-
kunft, beispielsweise bei einem Handwechsel, überbaut werden. 
Auch die ISOS-Studie 2000-2020 kommt für das gesamte Quar-
tier zum Schluss, dass eine Entwicklung dieses grossflächigen 
Ortsbildes unter Beibehalt der Durchlässigkeit der Bebauung 
möglich ist. (vgl. Anhang ISOS-Studie 2000-2020, S. 359). Vor 
dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeitgemässen 
Siedlungsstrukturen entspricht und die ortsbaulichen Qualitäten 
- wie in den umliegenden Zonen - gesichert werden können ist 
hier eine Aufzonung in die W2A angezeigt. Zudem weist die W2A 
im Vergleich zur W1 denselben Fussabdruck aus, wodurch der 
Freiraumanteil gesichert ist.

Weiterentwickeln: W2A

Weiterentwickeln

32 33

GEBIET 10
Beim Analysegebiet 10 handelt es sich um 
ein typisches Einfamilienhausquartier mit 
Punktbauten oberhalb der Zugerbergstras-
se südlich des Mänibach am Wald- und Sied-
lungsrand. Architektonisch weist das Quar-
tier – wenn man es als solches überhaupt 
bezeichnen kann – ein breites individuelles 
unauffälliges und durchschnittliches Gestal-
tungsspektrum auf. Ausnahme bilden das 
geschützte Wohn- und Atelierhaus «Haus 
Potthof» sowie die markante Liegenschaft 
auf Parzelle Nr. 2195. Über ein Drittel der 
Parzellen sind heute noch nicht bebaut und 
bergen Potential zur ortsbaulich quantitati-
ven Weiterentwicklung des Analysegebiets. 
Eine verdichtete Bauweise ist an dieser sen-
siblen Lage am äussersten Siedlungsrand 
jedoch nicht anzustreben. Zumal auch die 
Erschliessung, sowie die Mikrolage im Ge-
samtkontext Zug durch die schlechte An-
bindung ans öffentliche Verkehrsnetz, sowie 
durch die steile Topografie eher ungünstig 
ausfallen. Eine Weiterentwicklung des Ana-
lysegebietes ist dennoch anzustreben und 
zwar in Form der Bebauung und Ausnützung 
bisher unbebauter Parzellen. Damit soll der 
tiefen Nutzerdichte und der damit verbun-
denen abschottenden Wirkung dieses Quar-
tiers entgegengewirkt werden.

QUALITÄTEN

• Sehr hohe Wohnqualität durch die her-
vorragende Weitsicht.

• Naturnahe Wohnumgebung in unmit-
telbarer Nähe zum Wald und zum damit 
verbundenen Naherholungsraum.

ZONENKONFORMITÄT

• 6 von 15 Parzellen sind noch nicht bebaut 
(Nr. 1700, 2298, 2871, 2297. 2883, 2486).

• Die Hälfte der bebauten Parzellen schei-
nen bis zu 50 Prozent unternutzt (Nr. 
1695, 2938, 1699, 2195, 1707).

• Vier Parzellen scheinen übernutzt (Nr. 
3227, 3226, 2282, 2487).

• Drei Parzellen scheinen die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss zu 
überschreiten (Nr. 2284, 2487, 1701).

DEFIZITE

• Herausfordernde Erschliessung durch 
die eher schmale und steile Strasse.

• Keine einheitliche Haltung in der Ge-
staltung der Grün- und Aussenräume. 
Bei den Freiräumen handelt es sich 
ausschliesslich um wenig/ bis gar nicht 
vernetzte private Gärten.

• Der öffentliche Raum beschränkt sich auf 
die Erschliessungsstrasse ohne Aufent-
haltsqualität.

• Keine Alltagsinfrastruktur vorhanden; 
Die nächste Schule ist über einen Kilo-
meter weit entfernt.

• Mittelmässige ÖV-Anbindung; die nächs-
te Bushaltestelle ist 500 m entfernt.

• Fehlende Dichte und hohe Anonymität 
führt zu einer abschottenden Wirkung 
des gesamten Analysegebietes. 

• Waldabstand als Erschwernis der Be-
baubarkeit der unbebauten Parzellen Nr. 
2486/ 2297/ 2883.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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bergen Potential zur ortsbaulich quantitati-
ven Weiterentwicklung des Analysegebiets. 
Eine verdichtete Bauweise ist an dieser sen-
siblen Lage am äussersten Siedlungsrand 
jedoch nicht anzustreben. Zumal auch die 
Erschliessung, sowie die Mikrolage im Ge-
samtkontext Zug durch die schlechte An-
bindung ans öffentliche Verkehrsnetz, sowie 
durch die steile Topografie eher ungünstig 
ausfallen. Eine Weiterentwicklung des Ana-
lysegebietes ist dennoch anzustreben und 
zwar in Form der Bebauung und Ausnützung 
bisher unbebauter Parzellen. Damit soll der 
tiefen Nutzerdichte und der damit verbun-
denen abschottenden Wirkung dieses Quar-
tiers entgegengewirkt werden.

QUALITÄTEN

• Sehr hohe Wohnqualität durch die her-
vorragende Weitsicht.

• Naturnahe Wohnumgebung in unmit-
telbarer Nähe zum Wald und zum damit 
verbundenen Naherholungsraum.

ZONENKONFORMITÄT

• 6 von 15 Parzellen sind noch nicht bebaut 
(Nr. 1700, 2298, 2871, 2297. 2883, 2486).

• Die Hälfte der bebauten Parzellen schei-
nen bis zu 50 Prozent unternutzt (Nr. 
1695, 2938, 1699, 2195, 1707).

• Vier Parzellen scheinen übernutzt (Nr. 
3227, 3226, 2282, 2487).

• Drei Parzellen scheinen die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss zu 
überschreiten (Nr. 2284, 2487, 1701).

DEFIZITE

• Herausfordernde Erschliessung durch 
die eher schmale und steile Strasse.

• Keine einheitliche Haltung in der Ge-
staltung der Grün- und Aussenräume. 
Bei den Freiräumen handelt es sich 
ausschliesslich um wenig/ bis gar nicht 
vernetzte private Gärten.

• Der öffentliche Raum beschränkt sich auf 
die Erschliessungsstrasse ohne Aufent-
haltsqualität.

• Keine Alltagsinfrastruktur vorhanden; 
Die nächste Schule ist über einen Kilo-
meter weit entfernt.

• Mittelmässige ÖV-Anbindung; die nächs-
te Bushaltestelle ist 500 m entfernt.

• Fehlende Dichte und hohe Anonymität 
führt zu einer abschottenden Wirkung 
des gesamten Analysegebietes. 

• Waldabstand als Erschwernis der Be-
baubarkeit der unbebauten Parzellen Nr. 
2486/ 2297/ 2883.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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GEBIET 10
Beim Analysegebiet 10 handelt es sich um 
ein typisches Einfamilienhausquartier mit 
Punktbauten oberhalb der Zugerbergstras-
se südlich des Mänibach am Wald- und Sied-
lungsrand. Architektonisch weist das Quar-
tier – wenn man es als solches überhaupt 
bezeichnen kann – ein breites individuelles 
unauffälliges und durchschnittliches Gestal-
tungsspektrum auf. Ausnahme bilden das 
geschützte Wohn- und Atelierhaus «Haus 
Potthof» sowie die markante Liegenschaft 
auf Parzelle Nr. 2195. Über ein Drittel der 
Parzellen sind heute noch nicht bebaut und 
bergen Potential zur ortsbaulich quantitati-
ven Weiterentwicklung des Analysegebiets. 
Eine verdichtete Bauweise ist an dieser sen-
siblen Lage am äussersten Siedlungsrand 
jedoch nicht anzustreben. Zumal auch die 
Erschliessung, sowie die Mikrolage im Ge-
samtkontext Zug durch die schlechte An-
bindung ans öffentliche Verkehrsnetz, sowie 
durch die steile Topografie eher ungünstig 
ausfallen. Eine Weiterentwicklung des Ana-
lysegebietes ist dennoch anzustreben und 
zwar in Form der Bebauung und Ausnützung 
bisher unbebauter Parzellen. Damit soll der 
tiefen Nutzerdichte und der damit verbun-
denen abschottenden Wirkung dieses Quar-
tiers entgegengewirkt werden.

QUALITÄTEN

• Sehr hohe Wohnqualität durch die her-
vorragende Weitsicht.

• Naturnahe Wohnumgebung in unmit-
telbarer Nähe zum Wald und zum damit 
verbundenen Naherholungsraum.

ZONENKONFORMITÄT

• 6 von 15 Parzellen sind noch nicht bebaut 
(Nr. 1700, 2298, 2871, 2297. 2883, 2486).

• Die Hälfte der bebauten Parzellen schei-
nen bis zu 50 Prozent unternutzt (Nr. 
1695, 2938, 1699, 2195, 1707).

• Vier Parzellen scheinen übernutzt (Nr. 
3227, 3226, 2282, 2487).

• Drei Parzellen scheinen die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss zu 
überschreiten (Nr. 2284, 2487, 1701).

DEFIZITE

• Herausfordernde Erschliessung durch 
die eher schmale und steile Strasse.

• Keine einheitliche Haltung in der Ge-
staltung der Grün- und Aussenräume. 
Bei den Freiräumen handelt es sich 
ausschliesslich um wenig/ bis gar nicht 
vernetzte private Gärten.

• Der öffentliche Raum beschränkt sich auf 
die Erschliessungsstrasse ohne Aufent-
haltsqualität.

• Keine Alltagsinfrastruktur vorhanden; 
Die nächste Schule ist über einen Kilo-
meter weit entfernt.

• Mittelmässige ÖV-Anbindung; die nächs-
te Bushaltestelle ist 500 m entfernt.

• Fehlende Dichte und hohe Anonymität 
führt zu einer abschottenden Wirkung 
des gesamten Analysegebietes. 

• Waldabstand als Erschwernis der Be-
baubarkeit der unbebauten Parzellen Nr. 
2486/ 2297/ 2883.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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GEBIET 10
Beim Analysegebiet 10 handelt es sich um 
ein typisches Einfamilienhausquartier mit 
Punktbauten oberhalb der Zugerbergstras-
se südlich des Mänibach am Wald- und Sied-
lungsrand. Architektonisch weist das Quar-
tier – wenn man es als solches überhaupt 
bezeichnen kann – ein breites individuelles 
unauffälliges und durchschnittliches Gestal-
tungsspektrum auf. Ausnahme bilden das 
geschützte Wohn- und Atelierhaus «Haus 
Potthof» sowie die markante Liegenschaft 
auf Parzelle Nr. 2195. Über ein Drittel der 
Parzellen sind heute noch nicht bebaut und 
bergen Potential zur ortsbaulich quantitati-
ven Weiterentwicklung des Analysegebiets. 
Eine verdichtete Bauweise ist an dieser sen-
siblen Lage am äussersten Siedlungsrand 
jedoch nicht anzustreben. Zumal auch die 
Erschliessung, sowie die Mikrolage im Ge-
samtkontext Zug durch die schlechte An-
bindung ans öffentliche Verkehrsnetz, sowie 
durch die steile Topografie eher ungünstig 
ausfallen. Eine Weiterentwicklung des Ana-
lysegebietes ist dennoch anzustreben und 
zwar in Form der Bebauung und Ausnützung 
bisher unbebauter Parzellen. Damit soll der 
tiefen Nutzerdichte und der damit verbun-
denen abschottenden Wirkung dieses Quar-
tiers entgegengewirkt werden.

QUALITÄTEN

• Sehr hohe Wohnqualität durch die her-
vorragende Weitsicht.

• Naturnahe Wohnumgebung in unmit-
telbarer Nähe zum Wald und zum damit 
verbundenen Naherholungsraum.

ZONENKONFORMITÄT

• 6 von 15 Parzellen sind noch nicht bebaut 
(Nr. 1700, 2298, 2871, 2297. 2883, 2486).

• Die Hälfte der bebauten Parzellen schei-
nen bis zu 50 Prozent unternutzt (Nr. 
1695, 2938, 1699, 2195, 1707).

• Vier Parzellen scheinen übernutzt (Nr. 
3227, 3226, 2282, 2487).

• Drei Parzellen scheinen die zulässige 
Geschossigkeit von 1 Vollgeschoss zu 
überschreiten (Nr. 2284, 2487, 1701).

DEFIZITE

• Herausfordernde Erschliessung durch 
die eher schmale und steile Strasse.

• Keine einheitliche Haltung in der Ge-
staltung der Grün- und Aussenräume. 
Bei den Freiräumen handelt es sich 
ausschliesslich um wenig/ bis gar nicht 
vernetzte private Gärten.

• Der öffentliche Raum beschränkt sich auf 
die Erschliessungsstrasse ohne Aufent-
haltsqualität.

• Keine Alltagsinfrastruktur vorhanden; 
Die nächste Schule ist über einen Kilo-
meter weit entfernt.

• Mittelmässige ÖV-Anbindung; die nächs-
te Bushaltestelle ist 500 m entfernt.

• Fehlende Dichte und hohe Anonymität 
führt zu einer abschottenden Wirkung 
des gesamten Analysegebietes. 

• Waldabstand als Erschwernis der Be-
baubarkeit der unbebauten Parzellen Nr. 
2486/ 2297/ 2883.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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Zone neu W2A
Grundstücks Nrn. 4955
Stadtquartier Gimenen

Topografie Steile Hanglage
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht tangiert
Geschossigkeit Ein Untergeschoss + zwei Vollgeschosse + Attika: tritt dreigeschossig mit Attika in 

Erscheinung
Ausnützungsreserven Keine: Die Parzellen scheint mit dem eBBP innerhalb der W1 zonenkonform und 

maximal ausgenützt
Grünflächenziffer Bestand Unbebaut
Parzellengrössen Teil der W1 innerhalb der Parzelle GS 4955 mit 2944 m²

ISOS Umgebungsrichtung VIII, Erhaltungsziel b
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet

Änderung Nr. 50	 Hasenbühl 48



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur (weiteren) Innenentwicklung auf dem Analyse-
gebiet Hasenbühl wird als gering eingestuft, da die Fläche klein 
ist und die Parzelle zurzeit mit einem eBBP bebaut und damit 
maximal ausgenutzt wird.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet liegt zwischen dem Waldrand entlang des 
Fridbachtobels im Norden und den grossmassstäblichen Wohn-
siedlungen mit teilweise jüngeren Arealbebauungen im Süden. 
Durch den Umstand, dass die bauliche Entwicklung im Quartier 
Gimenen erst relativ spät eingesetzt hat und vornehmlich auf 
Landwirtschaftsflächen entstanden ist, verfügt das Quartier bau-
lich über keinen historisch gewachsenen Charakter. Das Quartier 
erhält seinen spezifischen Charakter durch den starken Bezug 
zum Wald und zur Wieselandschaft innerhalb der steilen Topo-
grafie, der sich einerseits in den Durchblicken und Ausblicken 
aus der Siedlung, als auch in der Ansicht von Westen auf den 
bewachsenen Hang zeigt. (vgl. Anhang ISOS-Studie 2000-2020, 
S. 352). Besonders das nähere Umfeld ist durch die Arealbebau-
ungen auf der Grundlage der W2A resp. W2B geprägt. 

Empfehlung
Die Parzelle wurde vor kurzem auf Grundlage eines eBBP mit 
einer zweigeschossigen Wohnüberbauung bebaut. Der Über-
gang zum Fridbachtobel ist landschaftlich sensibel. Deshalb und 
vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeitgemässen 
Siedlungsstrukturen entspricht, wird das Gebiet zur Weiterent-
wicklung in eine W2A empfohlen. 

Weiterentwickeln: W2A

Weiterentwickeln

28 29

GEBIET 9
Beim Analysegebiet 9 handelt es sich um 
eine 2'944 m2 grosse unbebaute Parzelle im 
Besitz einer Aktiengesellschaft, welche auch 
die östlich angrenzende in der Wohnzone 
W2a liegende Parzelle Nr. 4955 besitzt. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
ist nur in Zusammenhang mit dieser Nach-
barsparzelle sinnvoll und zu empfehlen. 

Beim Analysegebiet 9 handelt es sich um eine 
günstige Mikrolage im Gesamtkontext Zug, 
welche sich unter anderem durch die Nähe 
zu öffentlichen Einrichtungen und einer gu-
ten Anbindung an das öffentliche Verkehrs-
netz, die angrenzenden Naherholungsräu-
me, sowie die unmittelbare Nähe zu bereits 
verdichtetem Siedlungsgebiet ergibt. Da es 
sich beim Analysegebiet 9 zudem um eine 
im Gefälle befindende Parzelle handelt, die 
an eine Freifläche und hohe Bäume grenzt, 
würden die bestehenden Qualitäten zudem 
weder durch ein Verdichten in die Höhe noch 
in die Fläche beeinträchtigt. Das sind grund-
sätzlich ideale Voraussetzungen für eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung. 
Die problematische Erschliessungssituati-
on (engste und höchste Stelle der Parzelle/ 
im Gefälle und im Waldabstand) erschwert 
jedoch eine ortsbaulich quantitative Weiter-
entwicklung dieser zwei Parzellen. Für die 
Erschliessung der beiden Parzellen dürfte 
mit hohem Kostenaufwand zu rechnen sein. 
Dennoch wird eine ortsbaulich quantitative 
Weiterentwicklung des Analysegebiets 9 in 
Zusammenhang mit der angrenzenden Par-
zelle Nr. 4955 als qualitativ verträglich und 
verhältnismässig eingestuft.

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage am Hang gewähr-
leistet Besonnung und Aussicht.

• Gute Mikrolage in bereits verdichteter 
Wohnumgebung. 

• Schulhaus Gimenen (Kindergarten und 
1./2. Primarklasse) in unmittelbarer 
Nähe.

• Beide Parzellen Nr. 4954/ 4955 sind im 
Besitz einer Eigentümerin (Aktiengesell-
schaft).

• Mehrere Bushaltestellen in der Nähe 
(Bus fährt jedoch nur 2x in der Stunde).

DEFIZITE

• Die Erschliessung des Grundstücks ist 
herausfordernd bzw. problematisch (in-
direkt über angrenzende Parzelle und im 
Gefälle).

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist noch unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA

W2b (0.50)

W1 (0.25)

W2a (0.40)
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GEBIET 9
Beim Analysegebiet 9 handelt es sich um 
eine 2'944 m2 grosse unbebaute Parzelle im 
Besitz einer Aktiengesellschaft, welche auch 
die östlich angrenzende in der Wohnzone 
W2a liegende Parzelle Nr. 4955 besitzt. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
ist nur in Zusammenhang mit dieser Nach-
barsparzelle sinnvoll und zu empfehlen. 

Beim Analysegebiet 9 handelt es sich um eine 
günstige Mikrolage im Gesamtkontext Zug, 
welche sich unter anderem durch die Nähe 
zu öffentlichen Einrichtungen und einer gu-
ten Anbindung an das öffentliche Verkehrs-
netz, die angrenzenden Naherholungsräu-
me, sowie die unmittelbare Nähe zu bereits 
verdichtetem Siedlungsgebiet ergibt. Da es 
sich beim Analysegebiet 9 zudem um eine 
im Gefälle befindende Parzelle handelt, die 
an eine Freifläche und hohe Bäume grenzt, 
würden die bestehenden Qualitäten zudem 
weder durch ein Verdichten in die Höhe noch 
in die Fläche beeinträchtigt. Das sind grund-
sätzlich ideale Voraussetzungen für eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung. 
Die problematische Erschliessungssituati-
on (engste und höchste Stelle der Parzelle/ 
im Gefälle und im Waldabstand) erschwert 
jedoch eine ortsbaulich quantitative Weiter-
entwicklung dieser zwei Parzellen. Für die 
Erschliessung der beiden Parzellen dürfte 
mit hohem Kostenaufwand zu rechnen sein. 
Dennoch wird eine ortsbaulich quantitative 
Weiterentwicklung des Analysegebiets 9 in 
Zusammenhang mit der angrenzenden Par-
zelle Nr. 4955 als qualitativ verträglich und 
verhältnismässig eingestuft.

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage am Hang gewähr-
leistet Besonnung und Aussicht.

• Gute Mikrolage in bereits verdichteter 
Wohnumgebung. 

• Schulhaus Gimenen (Kindergarten und 
1./2. Primarklasse) in unmittelbarer 
Nähe.

• Beide Parzellen Nr. 4954/ 4955 sind im 
Besitz einer Eigentümerin (Aktiengesell-
schaft).

• Mehrere Bushaltestellen in der Nähe 
(Bus fährt jedoch nur 2x in der Stunde).

DEFIZITE

• Die Erschliessung des Grundstücks ist 
herausfordernd bzw. problematisch (in-
direkt über angrenzende Parzelle und im 
Gefälle).

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist noch unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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Zone neu W2B
Grundstücks Nrn. 3172
Stadtquartier Gimenen

Topografie Hanglage
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Nicht tangiert
Baulinien Nicht tangiert
Geschossigkeit Unbebaut
Ausnützungsreserven Unbebaut
Grünflächenziffer Bestand Unbebaut
Parzellengrössen Teil der Parzelle 3172, Teil in W1 3504 m², gesamthaft in der Wohnzone neu 

11668 m². Der Rest der Parzellen verbleibt in der OeIB (Schulhausareal)

ISOS Umgebungsrichtung VIII, Erhaltungsziel b
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet

Änderung Nr. 56	 Gimenen 50



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet im Gi-
menen wird als gross eingestuft. Die betroffene Fläche, welche 
neu gesamthaft in einer Wohnzone liegt, ist unbebaut. Die Lage 
am Siedlungsrand erfordert einen sorgfältigen räumlichen Ab-
schluss zu den angrenzenden offenen Landwirtschaftsflächen, 
welcher bei der Festlegung der Dichte zu berücksichtigen ist. 
Der Bedarf der Schulnutzung in der OeIB ist weiterhin gesichert. 

Räumliche Qualitäten
Das Gebiet liegt am Siedlungsrand des Quartiers Gimenen zwi-
schen der Einfamilienhauszone im Osten (Zone W2B) und den 
grossmassstäblichen Wohnbauten im Nordwesten (Zone W3). 
Durch den Umstand, dass die bauliche Entwicklung im Quartier 
Gimenen erst relativ spät eingesetzt hat und vornehmlich auf 
Landwirtschaftsflächen entstanden ist, verfügt das Quartier bau-
lich über keinen historisch gewachsenen Charakter. Es zeigt sei-
nen spezifischen Charakter durch den starken Bezug zum Wald 
und zur Wieselandschaft innerhalb der steilen Topografie, der 
sich einerseits in den Durchblicken und Ausblicken aus der Sied-
lung, als auch in der Ansicht von Westen auf den bewachsenen 
Hang zeigt. (vgl. Anhang ISOS-Studie 2000-2020, S. 352).  

Empfehlung
Vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeitgemäs-
sen Siedlungsstrukturen entspricht, die umliegenden Flächen in 
die W2B/W3 liegen kommen, aber auch aufgrund der Lage am 
Siedlungsrand, wird für den für das Wohnen bestimmte Teil von 
GS 3172 die Weiterentwicklung in eine W2B empfohlen. Bei der 
Entwicklung des Areals zwischen Schule und Landschaftsraum 
muss dem Freiraum hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Weiterentwickeln: W2B

Weiterentwickeln

36 37

GEBIET 13
Beim Analysegebiet 13 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der im Eigentum der 
Stadt Zug liegenden, 17'218 m2 grossen 
Parzelle Nr. 3172 in mitten des bereits be-
stehenden Quartiers Gimenen. Die Parzel-
le liegt zu ca. 50% in der öffentlichen Zone 
OeIB und zu knapp 30% in der Wohnzone 
W2a. Die restlichen 20% gehören der Wohn-
zone W1 an und bestimmen zusammen mit 
der W2a Zone das Analysegebiet 13. 

Die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen, 
bereits verdichtetem Siedlungsgebiet, den 
angrenzenden Naherholungsräumen sowie 
die gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz führen zu guten Mikrolagequa-
litäten des Analysegebiets und sind ideale 
Voraussetzungen für eine ortsbaulich quan-
titative Weiterentwicklung. Die Grosszügig-
keit der Parzelle und die Tatsache, dass die 
Parzelle im Eigentum der Stadt Zug liegt, 
dürfte eine Entwicklung zudem begünsti-
gen. Die Entwicklung scheint einzig durch 
die Hangneigung beeinträchtigt, welche zu 
einer herausfordernden Erschliessung in-
nerhalb des Gebietes führt und damit die 
Verhältnismässigkeit tangiert. In Kombina-
tion mit der Möglichkeit zur Gesamtentwick-
lung der ganzen Parzelle und der sich damit 
ergebenden Flexibilität der Bebauung, sowie 
des Erschliessungssystems, scheint eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
dennoch verhältnismässig. 

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage im Gesamtkontext 
Zug, welche von den öffentlichen Einrich-
tungen in kürzester Gehdistanz (Schule, 
Zugerbergbahn etc.) profitiert. 

• Topografisch gute Voraussetzung für eine 
Überbauung. 

• Grosse Parzelle im Eigentum der Stadt 
Zug.

• Naherholungsgebiet in unmittelbarer 
Nähe.

• Gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz.

DEFIZITE

• Die Hanglage macht die innere Er-
schliessung herausfordernd.

ZONENKONFORMITÄT

• Der Teilbereich der Parzelle in der Wohn-
zone ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA

W3 (0.65)
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GEBIET 13
Beim Analysegebiet 13 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der im Eigentum der 
Stadt Zug liegenden, 17'218 m2 grossen 
Parzelle Nr. 3172 in mitten des bereits be-
stehenden Quartiers Gimenen. Die Parzel-
le liegt zu ca. 50% in der öffentlichen Zone 
OeIB und zu knapp 30% in der Wohnzone 
W2a. Die restlichen 20% gehören der Wohn-
zone W1 an und bestimmen zusammen mit 
der W2a Zone das Analysegebiet 13. 

Die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen, 
bereits verdichtetem Siedlungsgebiet, den 
angrenzenden Naherholungsräumen sowie 
die gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz führen zu guten Mikrolagequa-
litäten des Analysegebiets und sind ideale 
Voraussetzungen für eine ortsbaulich quan-
titative Weiterentwicklung. Die Grosszügig-
keit der Parzelle und die Tatsache, dass die 
Parzelle im Eigentum der Stadt Zug liegt, 
dürfte eine Entwicklung zudem begünsti-
gen. Die Entwicklung scheint einzig durch 
die Hangneigung beeinträchtigt, welche zu 
einer herausfordernden Erschliessung in-
nerhalb des Gebietes führt und damit die 
Verhältnismässigkeit tangiert. In Kombina-
tion mit der Möglichkeit zur Gesamtentwick-
lung der ganzen Parzelle und der sich damit 
ergebenden Flexibilität der Bebauung, sowie 
des Erschliessungssystems, scheint eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
dennoch verhältnismässig. 

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage im Gesamtkontext 
Zug, welche von den öffentlichen Einrich-
tungen in kürzester Gehdistanz (Schule, 
Zugerbergbahn etc.) profitiert. 

• Topografisch gute Voraussetzung für eine 
Überbauung. 

• Grosse Parzelle im Eigentum der Stadt 
Zug.

• Naherholungsgebiet in unmittelbarer 
Nähe.

• Gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz.

DEFIZITE

• Die Hanglage macht die innere Er-
schliessung herausfordernd.

ZONENKONFORMITÄT

• Der Teilbereich der Parzelle in der Wohn-
zone ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA

W3 (0.65)

W2a (0.40)
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GEBIET 13
Beim Analysegebiet 13 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der im Eigentum der 
Stadt Zug liegenden, 17'218 m2 grossen 
Parzelle Nr. 3172 in mitten des bereits be-
stehenden Quartiers Gimenen. Die Parzel-
le liegt zu ca. 50% in der öffentlichen Zone 
OeIB und zu knapp 30% in der Wohnzone 
W2a. Die restlichen 20% gehören der Wohn-
zone W1 an und bestimmen zusammen mit 
der W2a Zone das Analysegebiet 13. 

Die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen, 
bereits verdichtetem Siedlungsgebiet, den 
angrenzenden Naherholungsräumen sowie 
die gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz führen zu guten Mikrolagequa-
litäten des Analysegebiets und sind ideale 
Voraussetzungen für eine ortsbaulich quan-
titative Weiterentwicklung. Die Grosszügig-
keit der Parzelle und die Tatsache, dass die 
Parzelle im Eigentum der Stadt Zug liegt, 
dürfte eine Entwicklung zudem begünsti-
gen. Die Entwicklung scheint einzig durch 
die Hangneigung beeinträchtigt, welche zu 
einer herausfordernden Erschliessung in-
nerhalb des Gebietes führt und damit die 
Verhältnismässigkeit tangiert. In Kombina-
tion mit der Möglichkeit zur Gesamtentwick-
lung der ganzen Parzelle und der sich damit 
ergebenden Flexibilität der Bebauung, sowie 
des Erschliessungssystems, scheint eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
dennoch verhältnismässig. 

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage im Gesamtkontext 
Zug, welche von den öffentlichen Einrich-
tungen in kürzester Gehdistanz (Schule, 
Zugerbergbahn etc.) profitiert. 

• Topografisch gute Voraussetzung für eine 
Überbauung. 

• Grosse Parzelle im Eigentum der Stadt 
Zug.

• Naherholungsgebiet in unmittelbarer 
Nähe.

• Gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz.

DEFIZITE

• Die Hanglage macht die innere Er-
schliessung herausfordernd.

ZONENKONFORMITÄT

• Der Teilbereich der Parzelle in der Wohn-
zone ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA

W3 (0.65)

W2a (0.40)
W2b (0.50)
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GEBIET 13
Beim Analysegebiet 13 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der im Eigentum der 
Stadt Zug liegenden, 17'218 m2 grossen 
Parzelle Nr. 3172 in mitten des bereits be-
stehenden Quartiers Gimenen. Die Parzel-
le liegt zu ca. 50% in der öffentlichen Zone 
OeIB und zu knapp 30% in der Wohnzone 
W2a. Die restlichen 20% gehören der Wohn-
zone W1 an und bestimmen zusammen mit 
der W2a Zone das Analysegebiet 13. 

Die Nähe zu öffentlichen Einrichtungen, 
bereits verdichtetem Siedlungsgebiet, den 
angrenzenden Naherholungsräumen sowie 
die gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz führen zu guten Mikrolagequa-
litäten des Analysegebiets und sind ideale 
Voraussetzungen für eine ortsbaulich quan-
titative Weiterentwicklung. Die Grosszügig-
keit der Parzelle und die Tatsache, dass die 
Parzelle im Eigentum der Stadt Zug liegt, 
dürfte eine Entwicklung zudem begünsti-
gen. Die Entwicklung scheint einzig durch 
die Hangneigung beeinträchtigt, welche zu 
einer herausfordernden Erschliessung in-
nerhalb des Gebietes führt und damit die 
Verhältnismässigkeit tangiert. In Kombina-
tion mit der Möglichkeit zur Gesamtentwick-
lung der ganzen Parzelle und der sich damit 
ergebenden Flexibilität der Bebauung, sowie 
des Erschliessungssystems, scheint eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
dennoch verhältnismässig. 

QUALITÄTEN

• Sehr gute Wohnlage im Gesamtkontext 
Zug, welche von den öffentlichen Einrich-
tungen in kürzester Gehdistanz (Schule, 
Zugerbergbahn etc.) profitiert. 

• Topografisch gute Voraussetzung für eine 
Überbauung. 

• Grosse Parzelle im Eigentum der Stadt 
Zug.

• Naherholungsgebiet in unmittelbarer 
Nähe.

• Gute Anbindung an das öffentliche Ver-
kehrsnetz.

DEFIZITE

• Die Hanglage macht die innere Er-
schliessung herausfordernd.

ZONENKONFORMITÄT

• Der Teilbereich der Parzelle in der Wohn-
zone ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA

W3 (0.65)

W2a (0.40)
W2b (0.50)
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Zone neu W2B
Grundstücks Nrn. 1653/ 1676/ 1678/ 1679/ 1680/ 1681/ 1866/ 2102/ 3198/ 3878/ 4502/ 4504/ 4505/ 

4506/ 4507/ 4521
Stadtquartier Gimenen

Topografie Steile bis sehr steile Hanglage
Gewässerraum Nicht tangiert
Waldabstände Tangiert. Der Waldabstand wird bis auf die Häuser auf GS 1679 und GS 2102 ein-

gehalten
Baulinien Nicht tangiert
Geschossigkeit Zwei Vollgeschosse teilweise + Attika
Ausnützungsreserven Keine: Die drei Arealbebauungen aus den 90er Jahren scheinen maximal ausge-

nutzt (0.5-0.7 AZ).
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer liegt bei allen Parzellen zwischen 0.5 und 0.75
Parzellengrössen Parzellen mehrheitlich als Arealbebauungen überbaut. Zwei kleinere Parzellen (GS 

1679 und GS 1680) je rund 900 m². Gesamthaft rund 13‘500 m² gross

ISOS Umgebungsrichtung VIII, Erhaltungsziel b
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet

Änderung Nr. 57	 Schönegg 52



Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung im Analysegebiet Schönegg 
wird als gering eingestuft, da ein Grossteil der Parzellen bereits 
heute mit einer Arealbebauung maximal ausgenutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Beim Analysegebiet erstreckt sich entlang des Siedlungsrands di-
rekt neben der Talstation Zugerbergbahn im Quartier Schönegg. 
Die Gebäude verfügen in ihrer Setzung und ihrer Gestalt über 
keine besonderen ortsbaulichen Qualitäten, die es zu bewahren 
oder zu legitimieren gilt. Die Mehrheit der Gebäude wurden als 
Teil mehrerer Arealbebauungen nach der Jahrtausendwende ge-
baut. Die grossvolumigen Häuser sind alle nach Südwesten zur 
Aussicht auf die Berge und den See ausgerichtet und nehmen 
wenig Bezug zum dahinter liegenden Wald, der sehr steilen To-
pografie, oder zur Strasse. 

Empfehlung
Ein Grossteil der Parzellen scheint bereits heute einer Bebauung 
mit eBBP auf der Grundlage einer W2B zu entsprechen. Mit der 
Aufzonung in eine W2B wird das Gebiet den umliegenden Zonen 
angepasst und gleichzeitig der Bestand zonenkonform. Damit 
werden zukünftige bauliche Veränderungen in der Regelbauwei-
se ermöglicht, zum Beispiel eine städtebauliche Reparatur mit 
stärkerem Bezug zur Strasse und einer angepassten Freiraum-
gestaltung innerhalb der steilen Topografie geschaffen. 

Weiterentwickeln: W2B

Weiterentwickeln

72 73

Beim Analysegebiet 11 handelt es sich um 
den Siedlungsrand Schönegg direkt neben 
der Zugerbergbahn im Quartier Schönegg. 
Zweidrittel der Gebäude wurden nach der 
Jahrtausendwende gebaut. Die mehrheitlich 
grossvolumigen Häuser sind alle nach Süd-
westen zur Aussicht auf die Berge und den 
See ausgerichtet. Die steile Hanglage direkt 
am Wald garantiert für die Bewohnerinnen 
und Bewohner beste Fernsicht, führt jedoch 
grösstenteils auch dazu, dass der Bezug 
zum Strassenraum Schönegg gänzlich fehlt 
und die Häuser von der Strasse her sehr 
mächtig wirken. 

Eine erste Einschätzung zur Zonenkonfor-
mität zeigt zudem, dass viele Parzellen eine 
höhere Ausnützung zu scheinen haben und 
mehr Vollgeschosse realisiert wurden, als 
dies die Regelbauvorschriften der heutigen 
Bau- und Zonenordnung zulassen. Von ei-
ner weiteren Verdichtung ist abzusehen. 
Der Waldabstand wird bis auf die Häuser 
auf Parzelle 1679 / 2102 eingehalten. Von 
der Sicherung oder dem Legitimieren der 
Überschreitung der Zonenvorschriften wird 
abgesehen, da sich die Häuser weder gut in 
die Topografie eingliedern, noch einen har-
monischen Siedlungsabschluss bilden. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 11
Beim Analysegebiet 12 handelt es sich um 
eine homogene und stimmige Arealüber-
bauung aus dem Jahr 2001, bestehend aus 
sechs ein- bis zweigeschossigen Punkt-
häusern auf einem Hanggrundstück in der 
Schönegg. Durch die Lage am Hang und die 
sich dadurch ergebende Höhenstaffelung, 
profitieren alle Gebäude von einer sehr gu-
ten Besonnung, sowie Aus- und Fernsicht. 
Eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung ist hier am unmittelbaren Stadtrand 
nicht prioritär. Das Areal ist fertig bebaut, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung unverhält-
nismässig. Zudem womöglich durch die 
eher komplexe Eigentümerstruktur (über 10 
Stockwerkeigentümer) nicht in absehbarer 
Zeit umsetzbar. 

Die Arealbebauung ist zonenkonform gebaut 
– entsprechend gilt es keine charakterprä-
genden Eigenschaften entgegen der Bau-
ordnung zu sichern.

GEBIET 12

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

72 73

Beim Analysegebiet 11 handelt es sich um 
den Siedlungsrand Schönegg direkt neben 
der Zugerbergbahn im Quartier Schönegg. 
Zweidrittel der Gebäude wurden nach der 
Jahrtausendwende gebaut. Die mehrheitlich 
grossvolumigen Häuser sind alle nach Süd-
westen zur Aussicht auf die Berge und den 
See ausgerichtet. Die steile Hanglage direkt 
am Wald garantiert für die Bewohnerinnen 
und Bewohner beste Fernsicht, führt jedoch 
grösstenteils auch dazu, dass der Bezug 
zum Strassenraum Schönegg gänzlich fehlt 
und die Häuser von der Strasse her sehr 
mächtig wirken. 

Eine erste Einschätzung zur Zonenkonfor-
mität zeigt zudem, dass viele Parzellen eine 
höhere Ausnützung zu scheinen haben und 
mehr Vollgeschosse realisiert wurden, als 
dies die Regelbauvorschriften der heutigen 
Bau- und Zonenordnung zulassen. Von ei-
ner weiteren Verdichtung ist abzusehen. 
Der Waldabstand wird bis auf die Häuser 
auf Parzelle 1679 / 2102 eingehalten. Von 
der Sicherung oder dem Legitimieren der 
Überschreitung der Zonenvorschriften wird 
abgesehen, da sich die Häuser weder gut in 
die Topografie eingliedern, noch einen har-
monischen Siedlungsabschluss bilden. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 11
Beim Analysegebiet 12 handelt es sich um 
eine homogene und stimmige Arealüber-
bauung aus dem Jahr 2001, bestehend aus 
sechs ein- bis zweigeschossigen Punkt-
häusern auf einem Hanggrundstück in der 
Schönegg. Durch die Lage am Hang und die 
sich dadurch ergebende Höhenstaffelung, 
profitieren alle Gebäude von einer sehr gu-
ten Besonnung, sowie Aus- und Fernsicht. 
Eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung ist hier am unmittelbaren Stadtrand 
nicht prioritär. Das Areal ist fertig bebaut, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung unverhält-
nismässig. Zudem womöglich durch die 
eher komplexe Eigentümerstruktur (über 10 
Stockwerkeigentümer) nicht in absehbarer 
Zeit umsetzbar. 

Die Arealbebauung ist zonenkonform gebaut 
– entsprechend gilt es keine charakterprä-
genden Eigenschaften entgegen der Bau-
ordnung zu sichern.

GEBIET 12

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

72 73

Beim Analysegebiet 11 handelt es sich um 
den Siedlungsrand Schönegg direkt neben 
der Zugerbergbahn im Quartier Schönegg. 
Zweidrittel der Gebäude wurden nach der 
Jahrtausendwende gebaut. Die mehrheitlich 
grossvolumigen Häuser sind alle nach Süd-
westen zur Aussicht auf die Berge und den 
See ausgerichtet. Die steile Hanglage direkt 
am Wald garantiert für die Bewohnerinnen 
und Bewohner beste Fernsicht, führt jedoch 
grösstenteils auch dazu, dass der Bezug 
zum Strassenraum Schönegg gänzlich fehlt 
und die Häuser von der Strasse her sehr 
mächtig wirken. 

Eine erste Einschätzung zur Zonenkonfor-
mität zeigt zudem, dass viele Parzellen eine 
höhere Ausnützung zu scheinen haben und 
mehr Vollgeschosse realisiert wurden, als 
dies die Regelbauvorschriften der heutigen 
Bau- und Zonenordnung zulassen. Von ei-
ner weiteren Verdichtung ist abzusehen. 
Der Waldabstand wird bis auf die Häuser 
auf Parzelle 1679 / 2102 eingehalten. Von 
der Sicherung oder dem Legitimieren der 
Überschreitung der Zonenvorschriften wird 
abgesehen, da sich die Häuser weder gut in 
die Topografie eingliedern, noch einen har-
monischen Siedlungsabschluss bilden. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 11
Beim Analysegebiet 12 handelt es sich um 
eine homogene und stimmige Arealüber-
bauung aus dem Jahr 2001, bestehend aus 
sechs ein- bis zweigeschossigen Punkt-
häusern auf einem Hanggrundstück in der 
Schönegg. Durch die Lage am Hang und die 
sich dadurch ergebende Höhenstaffelung, 
profitieren alle Gebäude von einer sehr gu-
ten Besonnung, sowie Aus- und Fernsicht. 
Eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung ist hier am unmittelbaren Stadtrand 
nicht prioritär. Das Areal ist fertig bebaut, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung unverhält-
nismässig. Zudem womöglich durch die 
eher komplexe Eigentümerstruktur (über 10 
Stockwerkeigentümer) nicht in absehbarer 
Zeit umsetzbar. 

Die Arealbebauung ist zonenkonform gebaut 
– entsprechend gilt es keine charakterprä-
genden Eigenschaften entgegen der Bau-
ordnung zu sichern.

GEBIET 12

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

72 73

Beim Analysegebiet 11 handelt es sich um 
den Siedlungsrand Schönegg direkt neben 
der Zugerbergbahn im Quartier Schönegg. 
Zweidrittel der Gebäude wurden nach der 
Jahrtausendwende gebaut. Die mehrheitlich 
grossvolumigen Häuser sind alle nach Süd-
westen zur Aussicht auf die Berge und den 
See ausgerichtet. Die steile Hanglage direkt 
am Wald garantiert für die Bewohnerinnen 
und Bewohner beste Fernsicht, führt jedoch 
grösstenteils auch dazu, dass der Bezug 
zum Strassenraum Schönegg gänzlich fehlt 
und die Häuser von der Strasse her sehr 
mächtig wirken. 

Eine erste Einschätzung zur Zonenkonfor-
mität zeigt zudem, dass viele Parzellen eine 
höhere Ausnützung zu scheinen haben und 
mehr Vollgeschosse realisiert wurden, als 
dies die Regelbauvorschriften der heutigen 
Bau- und Zonenordnung zulassen. Von ei-
ner weiteren Verdichtung ist abzusehen. 
Der Waldabstand wird bis auf die Häuser 
auf Parzelle 1679 / 2102 eingehalten. Von 
der Sicherung oder dem Legitimieren der 
Überschreitung der Zonenvorschriften wird 
abgesehen, da sich die Häuser weder gut in 
die Topografie eingliedern, noch einen har-
monischen Siedlungsabschluss bilden. 

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 11
Beim Analysegebiet 12 handelt es sich um 
eine homogene und stimmige Arealüber-
bauung aus dem Jahr 2001, bestehend aus 
sechs ein- bis zweigeschossigen Punkt-
häusern auf einem Hanggrundstück in der 
Schönegg. Durch die Lage am Hang und die 
sich dadurch ergebende Höhenstaffelung, 
profitieren alle Gebäude von einer sehr gu-
ten Besonnung, sowie Aus- und Fernsicht. 
Eine ortsbaulich quantitative Weiterentwick-
lung ist hier am unmittelbaren Stadtrand 
nicht prioritär. Das Areal ist fertig bebaut, 
eine heutige Weiterentwicklung wäre durch 
das junge Alter der Bebauung unverhält-
nismässig. Zudem womöglich durch die 
eher komplexe Eigentümerstruktur (über 10 
Stockwerkeigentümer) nicht in absehbarer 
Zeit umsetzbar. 

Die Arealbebauung ist zonenkonform gebaut 
– entsprechend gilt es keine charakterprä-
genden Eigenschaften entgegen der Bau-
ordnung zu sichern.

GEBIET 12

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N
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Zone neu W2A
Grundstücks Nrn. 1617
Stadtquartier Oberwil

Topografie Hanglage gegen Osten ansteigend
Gewässerraum Tangiert
Waldabstände Tangiert
Baulinien Nicht tangiert
Geschossigkeit Unbebaut
Ausnützungsreserven Unbebaut
Grünflächenziffer Bestand Unbebaut
Parzellengrössen Teil einer grossen Parzelle, rund 17'500 m² innerhalb der Bauzone

ISOS Nicht vermerkt
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet
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Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet der 
Räbmatt am Trubikerbach wird als gross eingestuft, da die gros-
se Fläche unbebaut ist und bereits heute innerhalb der Bauzone 
liegt. 

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet ist durch die landschaftlich geprägten Ränder 
bestimmt. Nach Norden wird die Parzelle vom baumbegleitetem 
Trubikerbach gefasst. Nach Osten von einer Freifläche (OeIF), 
die den Übergang zum angrenzenden Wald bildet. Nach Süden 
und Westen grenzt die Parzelle an die Siedlungsstrukturen in der 
W2A und die Bahnlinie an. 

Empfehlung
Diese sehr grosse noch unbebaute Parzelle verfügt über ge-
eignete topografische Gegebenheiten für eine verdichtete Bau-
weise und birgt durch ihre Lage zwischen dem bestehenden 
Siedlungsgebiet und dem Freiraum rundum den Trubikerbach, 
tendenziell ein grosses Entwicklungspotential, ohne dabei be-
stehende Qualitäten im Quartier Räbmatt zu beeinträchtigen. 
Deshalb wird vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den 
zeitgemässen Siedlungsstrukturen entspricht und die umliegen-
de Zone in der W2A liegt, das Gebiet zur Weiterentwicklung in 
eine W2A empfohlen. Durch diese Zone kann eine qualitative 
Bebauung entlang des Siedlungsrandes mit Übergängen zum 
Trubikerbach, zum Wald, sowie zur bestehenden Siedlung si-
chergestellt werden.

Weiterentwickeln: W2A

Weiterentwickeln

40 41

GEBIET 16
Beim Analysegebiet 16 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der sich im Alleineigen-
tum befindenden 88'205 m2 grossen Parzel-
le Nr. 1617 im Quartier Räbmatt. Die Par-
zelle gehört unterschiedlichsten Zonen an. 
Knapp 20% davon liegen in der Wohnzone 
W1 und bestimmen das Analysegebiet 16. 
Diese sehr grosse noch unbebaute Parzelle 
verfügt über geeignete topografische Ge-
gebenheiten für eine verdichtete Bauweise 
und birgt durch ihre Lage zwischen beste-
hendem Siedlungsgebiet und dem Freiraum 
rundum den Trubikerbach, tendenziell ein 
grosses Entwicklungspotential ohne dabei 
bestehende Qualitäten im Quartier Räb-
matt zu beeinträchtigen. Im Gegenteil: im 
Rahmen einer Weiterentwicklung dieses 
Analysegebiets könnten Freiräume für das 
gesamte Quartier geschaffen und damit die 
bestehenden Aussenraumqualitäten ver-
bessert werden. 

Da sich die Parzelle am Siedlungsrand und 
im Übergang zur Landschaft, sowie im Ge-
samtkontext Zug an einer eher ungünstigen 
Mikrolage (kein Entwicklungsgebiet im Sin-
ne der Siedlungsentwicklung nach Innen) 
befindet, ist die Art und Weise der Entwick-
lung jedoch sorgfältig zu prüfen.

QUALITÄTEN

• Sehr grosse Parzelle im Besitz eines 
Alleineigentümers.

• Geeignete topografische Gegebenheiten 
für eine verdichtete Bauweise (Land-
schaftskammer mit Hecken/ Waldzunge 
entlang Gewässer als Sichtschutz zur 
Landwirtschaftszone im Norden).

• Sehr gute Besonnung und Aussicht durch 
Hanglage.

• Wald und See mit Strandbad Trubikon als 
Naherholung in unmittelbarer Nähe.

DEFIZITE

• Kein Entwicklungsgebiet im Sinne der 
Siedlungsentwicklung nach Innen: 
Ungünstige Mikrolage; keine Alltagsin-
frastruktur und eher schlechte ÖV-Er-
schliessung (Bushaltestelle in der Nähe, 
Bus fährt jedoch nur im 30min Takt). 

• Die Sicherstellung der Erschliessung 
über die zwei bestehenden Stichstrassen  
ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

• Lärmimmission durch die Bahn.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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GEBIET 16
Beim Analysegebiet 16 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der sich im Alleineigen-
tum befindenden 88'205 m2 grossen Parzel-
le Nr. 1617 im Quartier Räbmatt. Die Par-
zelle gehört unterschiedlichsten Zonen an. 
Knapp 20% davon liegen in der Wohnzone 
W1 und bestimmen das Analysegebiet 16. 
Diese sehr grosse noch unbebaute Parzelle 
verfügt über geeignete topografische Ge-
gebenheiten für eine verdichtete Bauweise 
und birgt durch ihre Lage zwischen beste-
hendem Siedlungsgebiet und dem Freiraum 
rundum den Trubikerbach, tendenziell ein 
grosses Entwicklungspotential ohne dabei 
bestehende Qualitäten im Quartier Räb-
matt zu beeinträchtigen. Im Gegenteil: im 
Rahmen einer Weiterentwicklung dieses 
Analysegebiets könnten Freiräume für das 
gesamte Quartier geschaffen und damit die 
bestehenden Aussenraumqualitäten ver-
bessert werden. 

Da sich die Parzelle am Siedlungsrand und 
im Übergang zur Landschaft, sowie im Ge-
samtkontext Zug an einer eher ungünstigen 
Mikrolage (kein Entwicklungsgebiet im Sin-
ne der Siedlungsentwicklung nach Innen) 
befindet, ist die Art und Weise der Entwick-
lung jedoch sorgfältig zu prüfen.

QUALITÄTEN

• Sehr grosse Parzelle im Besitz eines 
Alleineigentümers.

• Geeignete topografische Gegebenheiten 
für eine verdichtete Bauweise (Land-
schaftskammer mit Hecken/ Waldzunge 
entlang Gewässer als Sichtschutz zur 
Landwirtschaftszone im Norden).

• Sehr gute Besonnung und Aussicht durch 
Hanglage.

• Wald und See mit Strandbad Trubikon als 
Naherholung in unmittelbarer Nähe.

DEFIZITE

• Kein Entwicklungsgebiet im Sinne der 
Siedlungsentwicklung nach Innen: 
Ungünstige Mikrolage; keine Alltagsin-
frastruktur und eher schlechte ÖV-Er-
schliessung (Bushaltestelle in der Nähe, 
Bus fährt jedoch nur im 30min Takt). 

• Die Sicherstellung der Erschliessung 
über die zwei bestehenden Stichstrassen  
ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

• Lärmimmission durch die Bahn.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
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GEBIET 16
Beim Analysegebiet 16 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der sich im Alleineigen-
tum befindenden 88'205 m2 grossen Parzel-
le Nr. 1617 im Quartier Räbmatt. Die Par-
zelle gehört unterschiedlichsten Zonen an. 
Knapp 20% davon liegen in der Wohnzone 
W1 und bestimmen das Analysegebiet 16. 
Diese sehr grosse noch unbebaute Parzelle 
verfügt über geeignete topografische Ge-
gebenheiten für eine verdichtete Bauweise 
und birgt durch ihre Lage zwischen beste-
hendem Siedlungsgebiet und dem Freiraum 
rundum den Trubikerbach, tendenziell ein 
grosses Entwicklungspotential ohne dabei 
bestehende Qualitäten im Quartier Räb-
matt zu beeinträchtigen. Im Gegenteil: im 
Rahmen einer Weiterentwicklung dieses 
Analysegebiets könnten Freiräume für das 
gesamte Quartier geschaffen und damit die 
bestehenden Aussenraumqualitäten ver-
bessert werden. 

Da sich die Parzelle am Siedlungsrand und 
im Übergang zur Landschaft, sowie im Ge-
samtkontext Zug an einer eher ungünstigen 
Mikrolage (kein Entwicklungsgebiet im Sin-
ne der Siedlungsentwicklung nach Innen) 
befindet, ist die Art und Weise der Entwick-
lung jedoch sorgfältig zu prüfen.

QUALITÄTEN

• Sehr grosse Parzelle im Besitz eines 
Alleineigentümers.

• Geeignete topografische Gegebenheiten 
für eine verdichtete Bauweise (Land-
schaftskammer mit Hecken/ Waldzunge 
entlang Gewässer als Sichtschutz zur 
Landwirtschaftszone im Norden).

• Sehr gute Besonnung und Aussicht durch 
Hanglage.

• Wald und See mit Strandbad Trubikon als 
Naherholung in unmittelbarer Nähe.

DEFIZITE

• Kein Entwicklungsgebiet im Sinne der 
Siedlungsentwicklung nach Innen: 
Ungünstige Mikrolage; keine Alltagsin-
frastruktur und eher schlechte ÖV-Er-
schliessung (Bushaltestelle in der Nähe, 
Bus fährt jedoch nur im 30min Takt). 

• Die Sicherstellung der Erschliessung 
über die zwei bestehenden Stichstrassen  
ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

• Lärmimmission durch die Bahn.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
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verträglich und 
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GEBIET 16
Beim Analysegebiet 16 handelt es sich um 
einen Teilabschnitt der sich im Alleineigen-
tum befindenden 88'205 m2 grossen Parzel-
le Nr. 1617 im Quartier Räbmatt. Die Par-
zelle gehört unterschiedlichsten Zonen an. 
Knapp 20% davon liegen in der Wohnzone 
W1 und bestimmen das Analysegebiet 16. 
Diese sehr grosse noch unbebaute Parzelle 
verfügt über geeignete topografische Ge-
gebenheiten für eine verdichtete Bauweise 
und birgt durch ihre Lage zwischen beste-
hendem Siedlungsgebiet und dem Freiraum 
rundum den Trubikerbach, tendenziell ein 
grosses Entwicklungspotential ohne dabei 
bestehende Qualitäten im Quartier Räb-
matt zu beeinträchtigen. Im Gegenteil: im 
Rahmen einer Weiterentwicklung dieses 
Analysegebiets könnten Freiräume für das 
gesamte Quartier geschaffen und damit die 
bestehenden Aussenraumqualitäten ver-
bessert werden. 

Da sich die Parzelle am Siedlungsrand und 
im Übergang zur Landschaft, sowie im Ge-
samtkontext Zug an einer eher ungünstigen 
Mikrolage (kein Entwicklungsgebiet im Sin-
ne der Siedlungsentwicklung nach Innen) 
befindet, ist die Art und Weise der Entwick-
lung jedoch sorgfältig zu prüfen.

QUALITÄTEN

• Sehr grosse Parzelle im Besitz eines 
Alleineigentümers.

• Geeignete topografische Gegebenheiten 
für eine verdichtete Bauweise (Land-
schaftskammer mit Hecken/ Waldzunge 
entlang Gewässer als Sichtschutz zur 
Landwirtschaftszone im Norden).

• Sehr gute Besonnung und Aussicht durch 
Hanglage.

• Wald und See mit Strandbad Trubikon als 
Naherholung in unmittelbarer Nähe.

DEFIZITE

• Kein Entwicklungsgebiet im Sinne der 
Siedlungsentwicklung nach Innen: 
Ungünstige Mikrolage; keine Alltagsin-
frastruktur und eher schlechte ÖV-Er-
schliessung (Bushaltestelle in der Nähe, 
Bus fährt jedoch nur im 30min Takt). 

• Die Sicherstellung der Erschliessung 
über die zwei bestehenden Stichstrassen  
ist mit erheblichem Aufwand verbunden.

• Lärmimmission durch die Bahn.

ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzelle ist unbebaut.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiter-
entwicklung qualitativ 
verträglich und 
verhältnismässig?  
>  JA
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Zone neu W2C, Erhalt W1 (GS 2087)
Grundstücks Nrn. 1610/ 1614/ 2087/ 2189/ 2232/ 2272/ 2285/ 2413/ 2414/ 2416/ 2419/ 2420/ 2421/ 

2427/ 2454/ 2510/ 3735/ 3736/ 4068/ 4070/ 4226/ 4341/ 4342/ 4343/ 4344/ 4345/ 
4452/ 4466/ 4470/ 4471/ 4472/ 4550/ 4551/ 4908/ 4990/ 4991/ 5065/ 5067

Stadtquartier Oberwil

Topografie Leicht ansteigende Hanglage
Gewässerraum Tangiert
Waldabstände Tangiert. (Parzellen GS 1610 und GS 4070)
Baulinien Tangiert
Geschossigkeit Ein bis zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss oder Attika
Ausnützungsreserven Mittel: Rund die Hälfte der Parzellen scheinen die Ausnützung deutlich zu über-

schreiten. Besonders Reiheneinfamilienhäuser.
Grünflächenziffer Bestand Die Grünflächenziffer variiert und liegt zwischen 0.4 und 0.7 und einem Mittelwert 

von 0.5
Parzellengrössen Diverse Parzellen zwischen 100 m² bis 2200 m² gross, gesamthaft 27‘981 m²

ISOS Nicht vermerkt
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet
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Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet der 
Räbmatt an der Artherstrasse wird als gering eingestuft, da die 
Fläche im Vergleich zu den übrigen Gebieten zwar gross ist, die 
Parzellen, jedoch sehr kleinteilig strukturiert und teilweise über-
nutzt sind.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet entlang der Artherstrasse (mit Ausnahme von 
GS 2087) ist geprägt durch einen grossen Anteil individueller 
Einfamilienhäuser unterschiedlichen Datums mit breitem Gestal-
tungsspektrum und teilweise sehr grosszügigen Aussenräumen. 
Einheitliche Prinzipien in der Gestaltung der Grün- und Aussen-
räume sind nicht auszumachen. Der natürliche Geländeverlauf 
des Hangfusses ist über die Einzelparzellen hinweg zusammen-
hängend erlebbar. Im Osten und Westen von der Bahnlinie resp. 
der Kantonsstrasse gefasst, liest sich das Analysegebiet über 
die Bahntrasse hinweg mit der bestehenden Siedlung (in der 
W2A) zusammen. 

Empfehlung
Vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeitgemässen 
Siedlungsstrukturen entspricht und die umliegenden Flächen in 
der W2A zu liegen kommen, wird das Gebiet zur Weiterentwick-
lung in eine W2C empfohlen. Die Abstufung in der Höhe ist dem 
Standort mit Nähe zum See hin angemessen und sichert ausser-
dem die Aussicht der dahinterliegenden Zone. 

Die Parzelle GS 2087 bleibt in der W1, da diese komplett im 
GWR zu stehen kommt und somit keine Weiterentwicklung mög-
lich ist.

Weiterentwickeln: W2C, ausser
GS 2087 Erhalten: W1

Weiterentwickeln

74 75

Das Analysegebiet 17 ist geprägt durch ei-
nen grossen Anteil individueller Einfami-
lienhäuser unterschiedlichen Datums mit 
breitem Gestaltungsspektrum und teilwei-
se sehr grosszügigen Aussenräumen. Eine 
einheitliche Haltung in der Gestaltung der 
Grün- und Aussenräume ist nicht vorhan-
den. Trotz aller Unterschiede im Innern 
wirkt das Gebiet durch seine eingeklemm-
te Lage zwischen Strasse und Bahnlinie als 
deutlich abgegrenzter, eigener Ortsteil. Eine 
ortsbaulich quantitative Weiterentwicklung 
des Bestandes wird jedoch nicht empfohlen. 
Die fehlende Alltagsinfrastruktur (Einkaufs-
möglichkeit, Schule, Post, gemeinsame 
Aussenräume und Treffpunkte usw.), sowie 
die relativ hohe Distanz (über 1km) zu den 
nächstgelegenen Angeboten im Ortskern 
von Oberwil, schliessen das Gebiet als Ent-
wicklungsgebiet im Sinne der Siedlungsent-
wicklung nach Innen aus. Es handelt sich 
um den äussersten Siedlungsabschluss der 
Stadt Zug in Richtung südlich gelegenes 
Walchwil – der in seiner Ausgestaltung zwar 
Legitimation hat, aber nicht weiter verdich-
tet werden sollte. Eine Weiterentwicklung 
würde die heute gewährleistete Aussicht 
der Gebäude in der zweiten Bebauungs-
tiefe gefährden und deren Wohnqualitäten 
einschränken. Zudem ist die Erschliessung 
durch die Hanglage bereits heute relativ 
kompliziert. Die heterogene Grundeigentü-
merstruktur und der Gewässerabstand von 
20 m erschweren eine Weiterentwicklung 
zudem zusätzlich.

Die Häuser auf den grossen Parzellen mit 
viel Umschwung scheinen eine zu geringe 
Ausnützung aufzuweisen. Die Reihenhäu-
ser am südlichen Ende des Analysegebie-
tes hingegen scheinen die zulässige Aus-
nützung der heutigen Bauordung deutlich 
zu überschreiten. Diese Abweichungen von 
den Zonenvorschriften bilden jedoch keine 
prägenden Strukturen, die gesichert oder 
legitimiert werden müssen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 17 
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den Zonenvorschriften bilden jedoch keine 
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legitimiert werden müssen.
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Walchwil – der in seiner Ausgestaltung zwar 
Legitimation hat, aber nicht weiter verdich-
tet werden sollte. Eine Weiterentwicklung 
würde die heute gewährleistete Aussicht 
der Gebäude in der zweiten Bebauungs-
tiefe gefährden und deren Wohnqualitäten 
einschränken. Zudem ist die Erschliessung 
durch die Hanglage bereits heute relativ 
kompliziert. Die heterogene Grundeigentü-
merstruktur und der Gewässerabstand von 
20 m erschweren eine Weiterentwicklung 
zudem zusätzlich.

Die Häuser auf den grossen Parzellen mit 
viel Umschwung scheinen eine zu geringe 
Ausnützung aufzuweisen. Die Reihenhäu-
ser am südlichen Ende des Analysegebie-
tes hingegen scheinen die zulässige Aus-
nützung der heutigen Bauordung deutlich 
zu überschreiten. Diese Abweichungen von 
den Zonenvorschriften bilden jedoch keine 
prägenden Strukturen, die gesichert oder 
legitimiert werden müssen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 17 
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Das Analysegebiet 17 ist geprägt durch ei-
nen grossen Anteil individueller Einfami-
lienhäuser unterschiedlichen Datums mit 
breitem Gestaltungsspektrum und teilwei-
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nächstgelegenen Angeboten im Ortskern 
von Oberwil, schliessen das Gebiet als Ent-
wicklungsgebiet im Sinne der Siedlungsent-
wicklung nach Innen aus. Es handelt sich 
um den äussersten Siedlungsabschluss der 
Stadt Zug in Richtung südlich gelegenes 
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Legitimation hat, aber nicht weiter verdich-
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würde die heute gewährleistete Aussicht 
der Gebäude in der zweiten Bebauungs-
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ser am südlichen Ende des Analysegebie-
tes hingegen scheinen die zulässige Aus-
nützung der heutigen Bauordung deutlich 
zu überschreiten. Diese Abweichungen von 
den Zonenvorschriften bilden jedoch keine 
prägenden Strukturen, die gesichert oder 
legitimiert werden müssen.

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  N E I N

GEBIET 17 
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Zone neu W2C
Grundstücks Nrn. 4065/ 4066/ 4067
Stadtquartier Oberwil

Topografie Steile Hanglage
Gewässerraum Tangiert
Waldabstände Tangiert
Baulinien Tangiert
Geschossigkeit Unbebaut
Ausnützungsreserven Unbebaut
Grünflächenziffer Bestand Unbebaut
Parzellengrössen Drei Parzellen, gesamthaft 4‘408 m² gross

ISOS Nicht vermerkt
Schutzzone Ortsbild Keine Überlagerung
Denkmalinventar Keine Objekte verzeichnet
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Beitrag zur Innenentwicklung
Der Beitrag zur Innenentwicklung auf dem Analysegebiet der 
Räbmatt am Steinibach wird als gering eingestuft, da die Flä-
che des Analysegebiets eher klein ist und das Gebiet aufgrund 
der komplexen raumplanerischen Rahmenbedingungen nur auf 
Grundlage eines einfachen Bebauungsplans, bebaut werden 
kann.

Räumliche Qualitäten
Das Analysegebiet zeichnet sich durch die besondere Lage am 
steil abfallenden Hang zwischen Wald und See aus. Zusätz-
lich wird die Parzelle von der Bahnlinie im Osten und der Kan-
tonsstrasse entlang des Zugersees gefasst. Das Potenzial zur 
Schaffung von Wohnraum und die effektive Geschossigkeit sind 
mittels Richtprojekt für einen einfachen Bebauungsplan (eBBP) 
qualitativ nachzuweisen. 

Empfehlung
Vor dem Hintergrund, dass die W1 nicht mehr den zeitgemässen 
Siedlungsstrukturen entspricht und aufgrund der topografischen 
Lage wird das Gebiet, wie die nördlich angrenzende Zone (Än-
derungs-Nr. 66), zur Weiterentwicklung in eine W2C empfohlen. 

Weiterentwickeln: W2C

Weiterentwickeln

62 63

Beim Analysegebiet 18 handelt es sich um 
drei unbebaute Parzellen eingeklemmt zwi-
schen der Artherstrasse und der Bahnlinie 
am äussersten Siedlungsrand von Zug. Auf-
grund der sensiblen Lage am äussersten 
Siedlungsrand, den fehlenden Alltagsein-
richtungen und der eher schlechten ÖV 
Erschliessung, gilt dieses Gebiet als kein 
Entwicklungsgebiet im Sinne der Siedlungs-
entwicklung nach Innen, weswegen geprüft 
werden muss, ob die Parzellen überhaupt 
bebaut werden sollen. Die einzuhaltenden 
Gewässerabstände von See und Bächen 
(Eggbach/ Steinibach), die Abstandslinie 
zur Strasse, sowie die herausfordernde Er-
schliessung der Parzellen durch die steile 
Hanglage belasten eine allfällige Entwick-
lung mit einem unverhältnismässigen Auf-
wand. 

Die unbebauten Grundstücke bilden heu-
te in Kombination mit dem alten 2-Fa-
milien-Punkthaus auf der angrenzenden 
Parzelle Nr. 1610 den äussersten Siedlungs-
abschluss Zugs in Richtung Walchwil. Eine 
Bebauung der Parzellen würde den heute 
stimmigen Siedlungsabschluss entlang des 
Steinibachs gefährden. Es gilt zu prüfen ob 
die nicht bebauten Parzellen als Bestand-
teil des heutigen Siedlungsabschlusses als 
Freiräume gesichert und entsprechend aus-
gezont werden können.

CHARAKTERISTISCHE ELEMENTE

• Die unbebauten Grundstücke bilden heu-
te in Kombination mit dem alten 2-Fa-
milien-Punkthaus auf der angrenzen-
den Parzelle Nr. 1610 einen stimmigen 
Siedlungsabschluss von Zug.

 ZONENKONFORMITÄT

• Die Parzellen sind unbebaut.

GEBIET 18

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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1609

Perimeter W1
Zäsur Eisenbahn
Kantonsstrasse
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Waldabstand
Aussicht
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GEBIET 18

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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GEBIET 18

Scheint eine ortsbaulich 
quantitative Weiterentwick-
lung qualitativ verträglich 
und verhältnismässig?
>  N E I N

Gilt es prägende Charakter-
eigenschaften des 
Bestandes zu legitimieren 
oder gar zu sichern?
>  JA
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